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N°46 | SERVICES PROVINCIAUX – FINANCES 

Récapitulation générale du budget de l’année 2025 après 3ème série de modifications budgétaires votée par le 

Conseil provincial le 6 novembre 2025 et approuvée par arrêté du Gouvernement wallon en date du 8 

décembre 2025. 

 

Fonction Service ordinaire Recettes Dépenses 

  Années antérieures 34.876.578,48 2.900.719,82 

F009 Général 94.711.000,00 1.762.467,20 

F019 Dette générale 
 

1.468.000,00 

F029 Fonds 45.362.025,59 
 

F049 Impôts 254.235.500,00 233.500,00 

F059 Assurances 1.078.346,00 4.134.495,00 

F069 Prélèvements   163.853.092,00 

F103 Autorités provinciales 3.960,00 2.978.009,80 

F123 Administration générale 18.825.535,00 86.113.205,29 

F129 Patrimoine privé 344.030,00 2.391.097,67 

F139 Services généraux 891.450,00 36.603.190,93 

F169 Relations extérieures et internationales  50.745,00 2.074.242,61 

F399 Sécurité et ordre public 29.030.683,74 51.583.896,77 

F429 Communications routières 
 

104.400,00 

F449 Voies navigables - Hydraulique 10,00 1.129.600,00 

F529 Economie, commerce et artisanat 
 

4.754,00 

F559 Industrie et énergie 7.230.743,00 2.606.450,67 

F569 Tourisme 122.010,00 6.045.426,77 

F699 Agriculture 566.675,00 9.724.229,41 

F719 Enseignement : Affaires générales 20.332.613,00 39.313.601,50 

F739 Enseignement secondaire 108.609.130,00 137.904.903,02 

F749 Enseignement supérieur 67.830.095,00 67.091.101,55 

F759 Enseignement pour handicapés 6.120.771,00 10.105.983,12 

F760 Complexes de délassement 1.194.010,00 5.854.951,00 

F761 Jeunesse 0,00 0,00 

F763 Culture, loisirs et fêtes 1.807.140,00 23.117.694,22 

F769 Sports 900.430,00 8.414.632,97 

F789 Arts 756.740,00 9.414.151,00 

F799 Cultes et laïcité 
 

2.004.112,00 

F869 Interventions sociales et famille 226.000,00 3.645.435,49 

F872 Soins de santé 1.036.750,00 11.613.822,23 

F879 Hygiène et salubrité publique 35.540,00 1.144.693,58 

F939 Logement et aménagement du 

territoire 280.000,00 1.087.900,00 

  TOTAL 696.458.510,81 696.423.759,62 
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Fonction Service extraordinaire Recettes Dépenses 

  Années antérieures 1.758.814,08 25.000,00 

F009 Général 5.000,00 67.715,28 

F029 Fonds 0,00 0,00 

F049 Impôts 0,00 0,00 

F059 Assurances 100.000,00 100.000,00 

F069 Prélèvements 38.335.092,00 
 

F103 Autorités provinciales 0,00 165.602,32 

F123 Administration générale 146.000,00 10.052.408,69 

F129 Patrimoine privé 50,00 2.662.000,00 

F139 Services généraux 4.000,00 798.430,64 

F169 Relations extérieures et internationales  0,00 1,00 

F399 Sécurité et ordre public 0,00 0,00 

F429 Communications routières 0,00 180.000,00 

F449 Voies navigables - Hydraulique 420.000,00 1.359.780,46 

F529 Economie, commerce et artisanat 0,00 0,00 

F559 Industrie et énergie 409,00 562.500,00 

F569 Tourisme 373.852,55 2.376.492,00 

F699 Agriculture 0,00 617.500,00 

F719 Enseignement : Affaires générales 433.000,00 4.498.595,40 

F739 Enseignement secondaire 129.000,00 8.052.273,27 

F749 Enseignement supérieur 0,00 2.155.323,50 

F759 Enseignement pour handicapés 0,00 105.000,00 

F760 Complexes de délassement 0,00 188.000,00 

F761 Jeunesse 0,00 0,00 

F763 Culture, loisirs et fêtes 1.000.486,00 2.140.000,00 

F769 Sports 0,00 542.500,00 

F789 Arts 0,00 4.641.049,87 

F799 Cultes et laïcité 0,00 117.309,24 

F869 Interventions sociales et famille 1.000,00 27.200,00 

F872 Soins de santé 0,00 62.000,00 

F879 Hygiène et salubrité publique 0,00 376.670,47 

F939 Logement et aménagement du 

territoire 0,00 821.126,90 

  TOTAL 42.706.703,63 42.694.479,04 
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N°47 | SERVICES PROVINCIAUX – SPORTS 

Approbation d’un règlement d’occupation pour les infrastructures sportives et locaux de la Province Raquettes 

Arena, Plaine de la Sarte 20A à 4500 Huy. 

Résolution du Conseil provincial du 27 novembre 2025. 
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N°48| SERVICES PROVINCIAUX – SPORTS 

Approbation d’un règlement d’ordre intérieur pour les infrastructures sportives et locaux de la Province 

Raquettes Arena, Plaine de la Sarte 20A à 4500 Huy. 

Résolution du Conseil provincial du 27 novembre 2025. 
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N°49 | SERVICES PROVINCIAUX – PERSONNEL 

Modification statutaire – Article 21 du statut pécuniaire du personnel provincial non enseignant – La 

rémunération des étudiants provinciaux. 

Résolution du Conseil provincial du 27 novembre 2025. 
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N°50 | SERVICES PROVINCIAUX – TAXES 

Règlement général relatif à la perception des taxes provinciales – Exercices 2026-2030. 

Résolution du Conseil provincial du 6 novembre 2025 approuvée par arrêté du Gouvernement wallon du 10 

décembre 2025. 
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 BESCHLUSS 
 

ALLGEMEINE VERORDNUNG ÜBER DIE ERHEBUNG DER PROVINZIALSTEUERN – STEUERJAHRE 2026 bis 2030 
 
 

DER LÜTTICHER PROVINZIALRAT, 
 
 
Aufgrund der Verfassung und insbesondere der Artikel 10, 41, 152, 170 und 172;  
 
Aufgrund des Gerichtsgesetzbuches und insbesondere der Artikel 1385decies 1385undecies ; 
 
Aufgrund des Einkommensteuergesetzbuchs, CIR92; 
 
Aufgrund des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung (kurz KLDD) und insbesondere der Artikel L2212-
22, L2212-32, L2212-51 §5, L2212-65, 62 Punkt 8, L2213-1, L2213-2, L2213-3, L2231-1 §1, L2231-8, L3131-1 §2 Punkt 3, 
insbesondere L3321-8bis, sowie L3321-1 bis L3321-12;  
 
Aufgrund des Gesetzes vom 20. November 2022 (B.S. 30.11.2022) über verschiedene Steuer- und Finanzbestimmungen; 
 
Aufgrund der Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen über die Festlegung und Eintreibung der Provinzialsteuern;  
 
Aufgrund der allgemeinen Verordnung über den Schutz personenbezogener Daten; 
 
Aufgrund des Haushalts- und Steuerschreibens des Ministers für Raumordnung, Infrastrukturen, Mobilität und lokale 
Behörden der Wallonischen Region über die Erstellung der Haushaltspläne der Provinzen für das Jahr 2026, 
insbesondere des Teils, der sich auf die Besteuerung der Provinzen und die Nomenklatur der Provinzialsteuern bezieht;  
 
Aufgrund der Allgemeinen Verordnung über die Erhebung der Provinzialsteuern, die in der Sitzung vom 26. September 
2024 für das Jahr 2025 verabschiedet und per Erlass der Aufsichtsbehörde am 30. Oktober 2024 genehmigt wurde; 
 
Aufgrund der im Anhang beigefügten günstigen Stellungnahme zur Rechtmäßigkeit, die am 30. September 2025 
eingeholt und noch am selben Tag vom Herrn Finanzdirektor der Provinz erteilt wurde; 
 
In der Erwägung, dass die gemeinsamen Bestimmungen, insbesondere über die Festlegung und Eintreibung der 
Provinzialsteuern sowie der geltenden Vorschriften und Verfahren für Einsprüche, in einer allgemeinen Verordnung 
zusammengefasst werden müssen;  
 
In der Erwägung, dass die Empfehlungen des für 2026 geltenden regionalen Rundschreibens sowie die Bemerkungen 
des zuständigen Ministers in seinem Erlass vom 30. Oktober 2024 für das Jahr 2026 berücksichtigt werden müssen; 
 
In der Erwägung, dass Wege und Mittel für den Provinzhaushalt für die Jahre 2026 bis 2030 bereitgestellt werden 
müssen;  
 
Auf Vorschlag des Provinzkollegiums,  
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BESCHLIESST: 

 
 
Artikel 1 - Die im Anhang beigefügte allgemeine Verordnung über die Erhebung der Provinzialsteuern für die 
Jahre 2026-2030 wird genehmigt. 
 
Artikel 2 - Die vorliegende Verordnung wird der Wallonischen Regierung gemäß Artikel L3131-1 ff. des Kodex der 
lokalen Demokratie und der Dezentralisierung zur Ausübung der besonderen Genehmigungsaufsicht übermittelt. 
 
Artikel 3 - Die vorliegende Verordnung tritt in Kraft, nachdem die Formalitäten der Veröffentlichung gemäß den Ad-hoc-
Bestimmungen des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung erfüllt sind. 
 
 
 
 
Ergebnis der Abstimmung: 
 
• Anzahl der Abstimmenden: 
• Stimmen DAFÜR: 
• Stimmen DAGEGEN: 
• ENTHALTUNGEN: 
• EINSTIMMIG 
 
 

Sitzung vom 6. November 2025 in LÜTTICH  
 
 

Für den Provinzialrat: 
 
 
 
Der Generaldirektor der Provinz,    Der Präsident, 
 
 
 
 
        Pierre BROOZE             Jean-Claude JADOT 

  



434 
 

 

Bulletin provincial 2025/10 

ALLGEMEINE VERORDNUNG ÜBER DIE ERHEBUNG DER PROVINZIALSTEUERN FÜR DIE JAHRE 
2026 BIS 2030 

 
 

 

KAPITEL I - ALLGEMEINES 

 

Artikel 1 – Außer bei einer Abweichung oder einer anders lautenden Bestimmung einer besonderen Verordnung gilt 
vorliegender Beschluss für die Jahre 2026 bis 2030 für sämtliche Provinzialsteuern, die der Lütticher Provinzialrat 
festgelegt hat oder festlegen wird, mit Ausnahme der Zuschlaghundertstel auf den Immobiliensteuervorabzug. 
 
Artikel 2 - Diese Verordnung wird im Bulletin der Provinz sowie auf der Website der Provinz LÜTTICH veröffentlicht: 
www.provincedeliege.be.  
Die Verordnungen werden auf der Website frei zugänglich gemacht, in ihrer Gesamtheit, dauerhaft und kostenlos, 
während ihrer gesamten Gültigkeitsdauer, in einem nicht veränderbaren Format und unter Bedingungen, die ihre 
Aufbewahrung gewährleisten, ihre Integrität garantieren, das Herunterladen ermöglichen und den Beweis für den 
Zeitpunkt dieser Veröffentlichung erbringen.  
Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde und das Datum dieser Entscheidung werden angegeben.  
Die Verordnungen treten in Kraft, nachdem die Formalitäten der Veröffentlichung gemäß den Ad-hoc-Bestimmungen 
des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung erfüllt sind. 
 
Artikel 3 - Die Vorarbeiten zur Eintreibung, die Eintreibungen selbst und die Untersuchung von Widersprüchen werden 
von den durch das Gesetz zu diesem Zweck bestimmten Beamten und Bediensteten der Verwaltungen und unter deren 
Aufsicht durchgeführt. 
 
Artikel 4 -  
§1 - Die Eintreibung der Provinzialsteuern und die diesbezüglichen Streitsachen werden durch die Bestimmungen der 
Artikel L3321-1 bis L3321-12 von Titel II von Buch III des dritten Teils des Kodex der lokalen Demokratie und der 
Dezentralisierung (KLDD) geregelt.  
Artikel L3321-8bis KLDD erlaubt unter Einhaltung des darin festgelegten Zeitplans ein neues Steuerbescheidsystem, das 
die Provinzen dazu verpflichtet, vor der Durchführung einer Vollstreckungsmaßnahme eine Erinnerung – fortan 
„Zahlungsmahnung“ genannt – per Einschreiben zu versenden. 
 
§2 - Gemäß Artikel L3321-8bis des KLDD kann die Provinz die Postgebühren für das als Zahlungsmahnung geltende 
Einschreiben zurückfordern. 
Diese Möglichkeit ist in jede Steuerverordnung der Provinz integriert. 
Die Höhe der Kosten für die Zahlungsmahnung entspricht den Kosten für Postgebühren im Bezugsjahr. 
Die Zahlungsmahnung gilt als Inverzugsetzung, weshalb gemäß Artikel 414 des Einkommensteuergesetzbuchs (CIR 92) 
Verzugszinsen in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes anfallen. 
Das Schreiben für die Zahlungsmahnung enthält die Pflichtangaben, die die in diesem Fall anwendbare Gesetzgebung 
vorsieht. 
Der Zahlungsmahnung geht ein Erinnerungsschreiben voraus, das dem Steuerpflichtigen als einfacher Brief übermittelt 
wird. Dieses Erinnerungsschreiben ist kostenlos. 
Die einfachen Erinnerungsschreiben sowie die Zahlungsmahnungen weisen den Steuerpflichtigen einerseits auf die 
finanziellen Folgen hin, die mit der Übergabe ihrer Akte an einen Gerichtsvollzieher bei Nichtzahlung verbunden sind, 
und andererseits auf die Möglichkeiten, ohne zusätzliche Kosten einen Tilgungsplan zu erhalten. 
 
§3 - Die einzuhaltenden Verfahrensfristen sind in Artikel L3321-8bis des KLDD vorgesehen. Sie werden innerhalb jeder 
einzelnen Steuerverordnung wiedergegeben. 
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§4 - Bei nicht rechtzeitiger Zahlung werden auf die als Steuer geschuldeten Beträge Verzugszinsen zugunsten der 
Provinz erhoben. Diese werden nach dem gesetzlichen Zinssatz berechnet (Artikel 414 CIR’92).  
Eine Befreiung der Verzugszinsen kann nur in besonderen Fällen gewährt werden und muss vom Provinzkollegium 
beschlossen werden.  
 
§ 5 - Unbeschadet dieser Bestimmungen sind die Bestimmungen von Titel VII, Kapitel 1, 3, 4 und 7 bis 10 des 
Einkommensteuergesetzbuches und die Artikel 126 bis 175 des Erlasses zur Ausführung dieses Gesetzbuches 
anwendbar auf die Provinzialsteuern, insofern sie nicht speziell die Einkommensteuern betreffen.   
Verfolgungen, Vorzugsrechte und die gesetzliche Hypothek für die Eintreibung der Steuern, die durch die Verwaltung 
der Zölle und Akzisen einzunehmen sind, werden jedoch wie für die Akzisen ausgeübt (Artikel L3321-12 des KLDD).  
 
§ 6 - Die Heberollen der Provinzialsteuern werden spätestens am 30. Juni des Jahres, das dem Rechnungsjahr folgt, 
durch das Provinzkollegium festgestellt und für vollstreckbar erklärt (Artikel L3321-4 KLDD). 

 

Artikel 5 -  
§ 1 - Die Einnahme- und Beitreibungsregister sowie die Heberollen werden nicht länger aufbewahrt, als es für den 
Zweck, für den sie erstellt wurden, erforderlich ist. Die maximale Aufbewahrungsfrist ist der 31. Dezember des Jahres, 
das dem Jahr folgt, in dem Folgendes geschehen ist: 

• Die Verjährung aller Handlungen, die in die Zuständigkeit des für die Verarbeitung Verantwortlichen fallen; 

• Die vollständige Zahlung aller damit verbundenen Beträge; 

• Die endgültige Einstellung der damit verbundenen administrativen und gerichtlichen Verfahren und Rechtsmittel. 
 
Jede Verordnung über eine Steuer der Provinz beinhaltet folgende Informationen: 

• Verantwortlicher der Verarbeitung: die Provinz LÜTTICH; 

• Zweck der Verarbeitungsvorgänge: Festlegung und Eintreibung der Steuern unter Angabe ihrer jeweiligen 
Bezeichnung; 

• Datenkategorien: identitätsbezogene Daten und finanzbezogene Daten; 

• Aufbewahrungsdauer: In Anwendung der Verordnung 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (DSGVO) und des Gesetzes vom 30. Juli 
2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten dürfen 
personenbezogene Daten nur so lange aufbewahrt werden, wie es für die Verarbeitung, für die sie erhoben 
wurden, erforderlich ist.  
Die Provinz Lüttich verpflichtet sich daher, die Daten so lange aufzubewahren, wie es für die Erreichung 

des Zwecks (siehe oben: Zweck der Verarbeitungsvorgänge), der die Erhebung und Speicherung der Daten 

gerechtfertigt hat, erforderlich ist, und zwar für eine Frist von maximal 5 Jahren ab dem Datum der 

Vollstreckbarkeit der Heberolle, die der Verjährungsfrist im Bereich der Provinzialsteuern entspricht. Falls 

die Verjährung durch eine Handlung unterbrochen wird, wird die 5-Jahres-Frist erneuert, so dass die 

personenbezogenen Daten maximal 10 Jahre lang aufbewahrt werden dürfen. Die Daten die nicht mehr 

zur Erreichung des festgelegten Zwecks verwendet werden, können für die Provinz jedoch noch von 

verwaltungstechnischem und/oder gerichtlichem Interesse sein, insbesondere im Falle der Verwaltung 

einer administrativen oder gerichtlichen Streitsache. In diesem Fall werden sie so lange aufbewahrt, wie 

es für die Untersuchung der betreffenden Streitsache erforderlich ist, und zwar bis zur Entscheidung in 

letzter Instanz. Sie können auch aufbewahrt werden, um einer gesetzlichen Verpflichtung 

nachzukommen. Bestimmte Daten, deren historisches Interesse durch die vom Staatsarchiv 

herausgegebenen Richtlinien zur Sortierung der Provinzarchive bestätigt wird, können längerfristig 

aufbewahrt werden. 

Die Provinz Lüttich verpflichtet sich, Daten, die nach Ablauf der oben genannten Verjährungsfrist nicht mehr von 
administrativem Interesse sind, sowohl physisch als auch elektronisch zu löschen, oder nach Abschluss des 
Verfahrens vor den Gerichten durch ein Urteil oder einen Beschluss in letzter Instanz zu löschen; 

• Methode der Datenerhebung: Diese Methode hängt von der Weise ab, wie die Steuer unter Anwendung 
der für jeden Einzelfall geltenden Steuerverordnungen festgelegt wird. Es kann sich um Erklärungen, 
Stichprobenkontrollen oder eine durch die Verwaltung durchgeführte Bestandsaufnahme handeln. Sie kann 
auch im Einzelfall festgelegt werden, je nach Art der Steuer und der anzuwendenden Verordnung;  

• Datenübermittlung: Die Daten werden nur an Dritte, die vom Gesetz oder aufgrund des Gesetzes 
zugelassen werden, oder an die vom Verantwortlichen der Datenverarbeitung zu diesem Zweck 



436 
 

 

Bulletin provincial 2025/10 

bevollmächtigten Subunternehmer übermittelt. Letztere werden gemäß Artikel 327 des CIR92 und Artikel 
77 §1 des Gesetzbuchs über die gütliche Beitreibung und die Zwangsbeitreibung von Steuerforderungen 
und nichtsteuerlichen Forderungen übermittelt. 

 

 

KAPITEL II - EINFORDERBARKEIT DER STEUERN 
 
 
 
Artikel 6 - Die Steuern sind in ihrer Gesamtheit oder nur zur Hälfte einforderbar, je nachdem ob der Besitz, die 
Benutzung bzw. die Betreibung des steuerpflichtigen Elements im Laufe des ersten oder des zweiten Halbjahrs beginnt. 
Wird eine Übertretung festgestellt, ist die Steuer oder die zusätzliche Abgabe immer für das ganze Jahr zu zahlen. 
Die Steuer wird nicht für das laufende Jahr geschuldet, wenn der Besitz, die Benutzung bzw. die Betreibung des 
steuerpflichtigen Elements ab dem 1. Dezember beginnt. 
 
Artikel 7 - Bei Verkauf oder Abtretung eines steuerpflichtigen Elements kann die für das laufende Jahr bezahlte Steuer 
auf den Namen des Erwerbers überschrieben werden, sofern dieser dies binnen einem Monat beantragt, und dabei die 
Quittung vorlegt, die dem Übertragenden ausgestellt wurde.  
Solange der Betreiberwechsel nicht gemeldet worden ist, haftet der Übertragende für die Zahlung der Steuer, es sei 
denn, er hat Beschwerde gegen den Erwerber eingereicht. 
 
Artikel 8 - Wenn ein in eine niedrigere Kategorie eingestuftes steuerpflichtiges Element im Laufe des Jahres mit einer 
höheren Abgabe belegt wird, muss zusätzlich zur ersten Steuer die Differenz zwischen beiden Abgaben bezahlt werden. 
Hierbei werden jedoch die in Artikel 5 der vorliegenden Verordnung aufgeführten Prinzipien angewandt. 
 
Artikel 9 - Bei Verkauf, Abtretung, Betriebseinstellung, Auflösung oder Übertragung eines besteuerten Elements von 
einer höheren zu einer niedrigen Kategorie wird weder Erlass noch Ermäßigung gewährt. 
 
Artikel 10 - Der Steuerpflichtige, der aufgrund des Besitzes, der Benutzung oder der Betreibung desselben 
steuerpflichtigen Elements eine ähnliche Steuer wie die ihm in der Provinz Lüttich auferlegte Steuer zugunsten einer 
anderen Provinz bezahlt hat, muss dies gemäß den Bestimmungen der Artikel 11 ff. der vorliegenden Verordnung 
melden. Er kann aber einen Steuernachlass beantragen, der auf der Grundlage des niedrigeren Steuersatzes errechnet 
wird. 
Der Steuernachlass geht zu Lasten der Provinz Lüttich im Verhältnis des Betrags ihrer Steuer zum Gesamtbetrag der 
beiden Steuern. 
Dieser proportionale Steuernachlass wird ebenfalls gewährt, wenn die in der anderen Provinz erhobene Steuer mit der 
in der Provinz Lüttich festgelegten Steuer übereinstimmt. 

 

Artikel 11 -  
Die Vorarbeiten zur Eintreibung von Steuern, die Eintreibungen sowie die Untersuchung von Widersprüchen in diesem 
Zusammenhang werden von den durch Gesetze, Dekrete, Erlasse oder Verordnungen zu diesem Zweck bestimmten 
Beamten und Bediensteten der Verwaltungen und unter deren Aufsicht durchgeführt. 
Die Verwaltungsdienste des Staates, der Gemeinschaften, der Regionen, der Provinzen und der Gemeinden, sowie 
öffentliche Einrichtungen und Dienststellen sind verpflichtet, einem mit der Festlegung oder Eintreibung von 
Provinzialsteuern beauftragten Beamten auf dessen Verlangen alle ihnen vorliegenden Informationen gemäß Artikel 
327 des Einkommensteuergesetzbuches von 1992 zur Verfügung zu stellen. 
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KAPITEL III - HEBEROLLEN 
 
 
 
Artikel 12 -  
§ 1 - Außer bei einer Abweichung oder einer anders lautenden Bestimmung einer besonderen Verordnung werden die 
Steuern mittels Heberollen eingetrieben und entweder direkt oder auf der Grundlage der von den Steuerpflichtigen 
ordnungsgemäß ausgefüllten und unterschriebenen Erklärungen festgelegt.  
Diese Erklärungen müssen innerhalb der in den besonderen Verordnungen vorgesehenen Frist oder, falls diese nicht 
angegeben ist, innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt, an die Provinzverwaltung geschickt werden. 
Zwecks Prüfung der angegebenen Steuerelemente ist der Steuerpflichtige auf Verlangen der Provinzverwaltung 
verpflichtet, alle Erläuterungen oder Klarstellungen vorzulegen. 
Jeder Steuerpflichtige ist außerdem verpflichtet, auf Verlangen der Verwaltung und vor Ort alle beweiskräftigen 
Elemente (Bücher, Dokumente usw.) vorzulegen, die für die Festlegung der Steuer erforderlich sind. 
 
Artikel 13 -  
Die Steuerverordnung sieht eine Erklärungspflicht vor, insbesondere in Zusammenhang mit der Steuer auf Depots von 
Alteisen und ausgedienten Fahrzeugen.  
 
Artikel 14 - 
§1 - Die Nichtabgabe dieser Erklärung innerhalb der in vorliegender Verordnung festgelegten Frist oder die Abgabe 
einer falschen, unvollständigen oder ungenauen Erklärung seitens des Steuerpflichtigen hat die Eintragung der Steuer 
von Amts wegen in die Heberolle zur Folge. 
Bevor die Steuer von Amts wegen veranlagt wird, notifiziert die für die Erstellung der Heberolle zuständige Behörde 
dem Steuerpflichtigen per Einschreiben die Gründe für die Anwendung dieses Verfahrens, die Elemente, auf denen die 
Besteuerung basiert, sowie das Verfahren zur Bestimmung dieser Elemente und den Betrag der Steuer. 
Der Steuerpflichtige verfügt über eine Frist von dreißig Tagen ab dem Datum der Notifizierung, um seine Bemerkungen 
schriftlich vorzubringen. 
Die Veranlagung der Steuer von Amts wegen kann nur während einer Zeitspanne von drei Jahren ab dem 1. Januar des 
Steuerjahres rechtsgültig in die Heberollen eingetragen werden. Diese Frist wird um zwei Jahre verlängert, wenn in 
betrügerischer Absicht oder mit der Absicht zu schaden gegen die Steuerverordnung verstoßen wird.  
Die Steuerverordnung kann vorsehen, dass die von Amts wegen in die Heberolle eingetragenen Steuern um einen in der 
Verordnung festgelegten Betrag, der das Doppelte der geschuldeten Steuer nicht überschreiten darf, erhöht werden.  
Der Betrag dieser Erhöhung wird ebenfalls in die Heberolle eingetragen. 
§2 - Die in vorliegendem Artikel 14 §1 Absatz 1 erwähnten Verstöße werden durch vereidigte Beamte festgestellt, die 
von der für die Erstellung der Heberolle zuständigen Behörde eigens dazu bestimmt worden sind. Die von ihnen 
aufgestellten Protokolle haben Beweiskraft bis zum Beweis des Gegenteils. 
§3 - Jeder Steuerpflichtige ist verpflichtet, auf Ersuchen der Verwaltung und vor Ort alle für die Festlegung der Steuer 
notwendigen Bücher und Dokumente vorzulegen. 
Die Steuerpflichtigen sind ebenfalls verpflichtet, den gemäß §2 der vorliegenden Bestimmung bestimmten Beamten, die 
im Besitz ihres Benennungsschreibens sind, freien Zugang zu den bebauten oder unbebauten Immobilien zu gewähren, 
die ein steuerpflichtiges Element bilden oder beinhalten können oder in denen eine steuerpflichtige Tätigkeit ausgeübt 
wird, um die Besteuerungsgrundlage festzulegen oder zu überprüfen. 
Zu bewohnten Gebäuden oder Räumlichkeiten haben diese Beamten jedoch nur Zugang zwischen fünf Uhr morgens 
und neun Uhr abends, und nur mit der Ermächtigung des Richters des Polizeigerichts. 
 
Artikel 15 - Von der Erklärung für das laufende Jahr sind diejenigen befreit, die sich in einer Gemeinde niederlassen und 
den Nachweis erbringen, dass sie für das betreffende Jahr in einer anderen Gemeinde der Provinz Lüttich diese 
Erklärung abgegeben und die Steuer bezahlt haben. Das gilt auch für die Erben eines Steuerpflichtigen, wenn Letzterer 
seinen Verpflichtungen nachgekommen ist.  
 
Artikel 16 - Die Eigentümer, Besitzer, Arbeitgeber oder Betreiber von steuerpflichtigen Elementen, die sich in mehreren 
Gemeinden der Provinz Lüttich aufhalten, müssen dies in jeder dieser Gemeinden melden, wobei sie insbesondere auf 
diesen Umstand hinweisen müssen. Die Steuer wird jedoch in der Gemeinde des Wohnsitzes gezahlt, sofern Letzterer in 
der Provinz liegt, oder in einer der Gemeinden, die der Steuerpflichtige selbst bestimmt, wenn er außerhalb der Provinz 
wohnt. 
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Artikel 17 - Sobald die Formulare, gemäß den Artikeln 12 und folgende vorliegender Verordnung abgegeben worden 
sind, erstellt das Gemeindekollegium ein Verzeichnis, auf dem Name, Vorname, Beruf und Wohnort der Abgeber der 
Erklärungen in alphabetischer Reihenfolge und die Elemente für die Berechnung der Steuern vermerkt werden. 
Dieses Verzeichnis wird dem Provinzkollegium im Hinblick auf die Erstellung der Heberolle für spätestens den 1. März 
mit sämtlichen Erklärungen übermittelt. 
In der Heberolle wird Folgendes angegeben: 

1. der Name der Provinz; 
2. die Namen, Vornamen oder Gesellschaftsnamen und Adressen der Steuerpflichtigen; 
3. das Datum der Verordnung, aufgrund der die Steuer zu entrichten ist; 
4. die Bezeichnung, die Besteuerungsgrundlage, der Satz, die Berechnung und der Betrag der Steuer sowie das 

Rechnungsjahr, auf das sie sich bezieht; 
5. die Nummern der Artikel; 
6. das Datum der Vollstreckbarerklärung; 
7. das Versanddatum; 
8. der äußerste Zahlungstermin; 
9. die Frist, innerhalb der der Steuerpflichtige einen Widerspruch einreichen kann, und die genaue Adresse der 

zuständigen Berufungsinstanz (Artikel L3321-4 des KLDD).  
 
Artikel 18 - Jede Person, die nach dem in obigem Artikel 12 erwähnten Verzeichnis Eigentümer, Besitzer, Betreiber bzw. 
Arbeitgeber von steuerpflichtigen Elementen wird, die Anzahl der ursprünglich angegebenen steuerpflichtigen 
Elemente erhöht oder sie durch andere Elemente ersetzt, die in eine Kategorie mit höherem Steuersatz fallen, muss die 
Gemeindeverwaltung innerhalb 15 Tagen davon in Kenntnis setzen. 
Eine Erklärung muss auch dann eingereicht werden, wenn die steuerpflichtigen Elemente, deren Eigentümer, Besitzer, 
Betreiber bzw. Arbeitgeber man wird, bereits in einer anderen Provinz oder vom vorherigen Steuerpflichtigen gemeldet 
worden sind.  
In diesen Fällen kommen die Artikel 7 und 10 vorliegender Verordnung zur Anwendung. 
Wenn ein Eigentümer, Besitzer, Betreiber bzw. Arbeitgeber von steuerpflichtigen Elementen den Wohnsitz innerhalb 
der Provinz wechselt, informiert die Gemeindeverwaltung des vorherigen Wohnsitzes die Gemeinde des neuen 
Wohnsitzes sowie die Provinzverwaltung darüber. Wenn der betreffende Steuerpflichtige für das laufende Jahr keine 
Erklärung eingereicht hat, muss er dies innerhalb fünfzehn Tagen bei der Gemeindeverwaltung seines neuen 
Wohnsitzes nachholen. 
 
Artikel 19 - Auf Antrag des Erklärenden wird ihm kostenlos ein Auszug aus seiner Erklärung auf ungestempeltem Papier 
ausgehändigt. 
 
Artikel 20 - Am 30. Juni und am 30. November eines jeden Jahres erstellen die Gemeindeverwaltungen zusätzliche 
Verzeichnisse mit den Erklärungen der Steuerpflichtigen, die aus irgendeinem Grund nicht in der ursprünglichen 
Heberolle aufgeführt waren. 
Ergänzende Heberollen werden wie ursprüngliche Heberollen aufgestellt, festgestellt, für vollstreckbar erklärt und 
eingetrieben. 
 
Artikel 21 - Sobald die sowohl ursprünglichen als auch ergänzenden Heberollen für vollstreckbar erklärt worden sind, 
werden sie dem Finanzdirektor der Provinz, der mit der Eintreibung beauftragt ist, gegen Empfangsbestätigung 
übermittelt; dieser sorgt unverzüglich für den Versand der Steuerbescheide.   
Dieser Versand erfolgt für den Steuerpflichtigen kostenlos (Artikel L3321-4 , des KLDD).   
Auf dem Steuerbescheid werden das Datum des Versands und die in Artikel 16, Absatz 3 erwähnten Angaben vermerkt.   
Dem Steuerbescheid wird eine Zusammenfassung der Verordnung, auf der die Steuer basiert, beigefügt (Artikel L3321-5 
des KLDD). 
 
Artikel 22 - Die in der Heberolle eingetragenen Provinzialsteuern sind binnen zwei Monaten nach Versand des 
Steuerbescheids zu entrichten. 
 
Artikel 23 - Die zur Aufstellung und zur Eintreibung der Steuern nötigen Vordrucke gehen zu Lasten der Provinz und 
müssen von dieser zur Verfügung gestellt werden. 
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 KAPITEL IV - WIDERSPRÜCHE 
 
 
Artikel 24 - Mit Ausnahme der provinzialen Zuschlagshundertstel auf Staatsteuern, die denselben Bestimmungen wie 
die Hauptsteuer unterliegen, müssen Widersprüche gegen Provinzialsteuern zur Vermeidung des Verfalls beim 
Provinzkollegium eingereicht werden, das als Verwaltungsbehörde handelt.  
Widersprüche gegen die Provinzialsteuern erfolgen gemäß den Bestimmungen der Artikel L3321-9 bis L3321-11 des 
KLDD sowie in Anwendung des Artikels L33321-4 desselben Kodex.  
Zur Vermeidung des Rechtsverlusts müssen die Widersprüche binnen eines Jahres ab dem dritten Werktag nach dem 
Versand des Steuerbescheids, der die Widerspruchsfrist angibt, vom Steuerpflichtigen sowie von seinem Ehepartner, 
auf dessen Vermögen die Steuer eingetrieben wird, gegen eine Provinzialsteuer bei der für die Annahme der 
Beschwerde zuständigen Instanz eingereicht werden. 
Gesamtschuldner können auch gegen die Steuer, für die sie gesamtschuldnerisch haften, Widerspruch einlegen. 
Der Widerspruch kann auch von einem Bevollmächtigten eingereicht werden, sofern der Verwaltung ein Nachweis über 
die Bevollmächtigung vorgelegt wird, es sei denn, der Bevollmächtigte ist ein Rechtsanwalt. 
Unabhängig davon, ob der Widerspruch per Einschreiben oder einfachem Brief eingereicht wird, gilt das Datum des 
Poststempels auf dem Versandnachweis des Einschreibens oder auf dem Umschlag der einfachen Sendung als Datum 
der Einreichung. 
Wird der Widerspruch bei der zuständigen Behörde oder dem von ihr eigens dazu bestimmten Organ gegen 
Empfangsbestätigung eingereicht, so gilt das Datum auf der Empfangsbestätigung.  
 
Artikel 25 – Der beim Provinzkollegium eingereichte Widerspruch gegen eine Provinzialsteuer ist die obligatorische 
Voraussetzung, die den Rechtsweg zulässig macht.  
Diese obligatorische Voraussetzung ist unabhängig von der Art der gegen die angefochtene Abgabe vorgebrachten 
Beschwerdepunkte notwendig.  
Abgesehen von der Unzulässigkeit des nicht fristgerecht eingereichten Widerspruchs wird dem Steuerzahler, der diesen 
Verwaltungswiderspruch nicht beim Provinzkollegium eingereicht hat, somit auch die Möglichkeit genommen, seinen 
Rechtsstreit vor Gericht zu bringen, obwohl dieses allein für die Prüfung der Widersprüche zur Rechtmäßigkeit der 
Steuerverordnung, auf der die Besteuerung beruht, zuständig ist. 
 
Artikel 26 – Die im Rahmen dieser Steuerstreitigkeit zu befolgenden Verfahrensregeln sind im Königlichen Erlass vom 
12. April 1999 festgehalten, welcher das Verfahren vor dem Gouverneur oder vor dem Bürgermeister- und 
Schöffenkollegium in Sachen Widersprüche gegen eine Provinzial- oder Gemeindesteuer festlegt. 
Der Widerspruch muss zur Vermeidung der Nichtigkeit schriftlich bei der zuständigen Behörde eingereicht werden. 
Er ist zu datieren und vom Widerspruchsführer oder von seinem Vertreter zu unterzeichnen. Müssen vermerkt werden:  

 1 Name, Eigenschaft, Adresse oder Sozialsitz des Steuerpflichtigen, zu dessen Lasten die Steuer festgelegt 
worden ist; 

 2 der Gegenstand des Widerspruchs und seine Begründung. 
Der schriftliche Widerspruch ist ein Verfahrensakt, der die Elemente enthalten muss, aus denen sich seine Gültigkeit 
ergibt. Um gültig zu sein, muss der Widerspruch unterschrieben sein. Die Unterschrift ist ein wesentlicher Bestandteil 
des Widerspruchs. 
Im Falle einer Unregelmäßigkeit kann er nach Ablauf der Widerspruchsfrist nicht mehr korrigiert werden, da diese die 
öffentliche Ordnung betrifft. Er kann nur durch Unterzeichnung des Widerspruchs innerhalb der Widerspruchsfrist oder 
durch Einreichung eines neuen und unterzeichneten Widerspruchs innerhalb der Widerspruchsfrist behoben werden. 
Der Widerspruch muss begründet werden, d. h. er muss die rechtlichen und tatsächlichen Argumente enthalten, die der 
Steuerpflichtige zur Stützung seiner Ansprüche vorbringt.  
Ein nicht begründeter Widerspruch ist unzulässig. 
Die zuständige Behörde oder das von ihr eigens dazu bestimmte Organ bescheinigt den Empfang des Widerspruchs 
schriftlich binnen acht Tagen nach ihrem Versand. 
Der Widerspruch kann auch bei der zuständigen Behörde oder dem von ihr eigens zu diesem Zweck benannten Organ 
gegen Empfangsbestätigung eingereicht werden. 
 
Artikel 27 - Der Widerspruchsführer hat die Zahlung der Steuer nicht nachzuweisen.  
 
Artikel 28 - Aus dem Statut des Provinzkollegiums als Verwaltungsbehörde ergibt sich Folgendes: 

• Das Kollegium muss lediglich prüfen, ob die individuelle Besteuerung mit den Gesetzen, den 
Steuerverordnungen der Provinz, dann mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 24. Dezember 1996 und 
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schließlich mit allen anderen normativen Bestimmungen, die die lokale Verwaltung einhalten muss, 
übereinstimmt; 

• Das Kollegium muss die Genauigkeit des vom Steuerpflichtigen geforderten Betrags überprüfen; 

• Das Kollegium darf hingegen nicht die Übereinstimmung der Provinzialsteuerverordnung selbst mit allen 
Gesetzen, Dekreten, Verordnungen, Provinzial- und Gemeindevorschriften überprüfen. 

 
Artikel 29 - Gegen den Beschluss des Provinzkollegiums kann Widerspruch vor dem Gericht Erster Instanz, in dessen 
Amtsbereich die Steuer festgelegt worden ist, eingereicht werden. 
Die Entscheidung, die die zuständige Behörde dem Widerspruchsführer sowie gegebenenfalls seinem Vertreter per 
Einschreiben zustellt, enthält: 

• die möglichen Rechtsbehelfe; 

• die zuständigen Instanzen; 

• die einzuhaltenden Formen und Fristen. 
In Ermangelung einer Entscheidung der zuständigen Provinzbehörde gilt der Anspruch als begründet.   
Die Artikel 1385decies und 1385undecies des Gerichtsgesetzbuches sind für diese Angelegenheiten anwendbar. 
Das Gesuch muss spätestens drei Monate nach der Notifizierung der Entscheidung über den Verwaltungswiderspruch 
eingereicht werden, ansonsten ist es verwirkt. 
In diesem Fall kann das Gesuch frühestens sechs Monate nach dem Datum des Eingangs des Verwaltungswiderspruchs 
eingereicht werden, falls über den Widerspruch nicht entschieden wurde. Diese Frist von sechs Monaten wird um drei 
Monate verlängert, wenn die angefochtene Besteuerung von der Verwaltung von Amts wegen festgelegt wurde. 
Gegen das Urteil des Gerichts Erster Instanz kann Widerspruch eingelegt oder Rechtsmittel eingeleitet werden. 
Gegen den Entscheid des Appellationshofs kann eine Kassationsbeschwerde eingereicht werden. 
 
Artikel 30 - Das Provinzkollegium gewährt von Amts wegen die Befreiung von Steuern, die aus sachlichen Fehlern 
entstanden sind. 
Der Steuerpflichtige kann also auch einen Antrag auf Nachlass von Amts wegen stellen, wenn er der Meinung ist, dass 
die überhöhte Steuer hervorgeht aus: 

• einem materiellen Irrtum; 

• einer Doppelbesteuerung; 

• Neuen Fakten, deren verspätete Vorlage oder Anführung durch den Steuerschuldner auf rechtmäßigen 
Gründen beruht. 

Der in Artikel 376 §1 des Einkommensteuergesetzes erwähnte materielle Irrtum besteht aus einem Tatsachenirrtum, 
d. h. einem versehentlich begangenen Fehler, der zur Folge hat, dass dem Beitrag die Rechtsgrundlage fehlt. Er ist 
unabhängig von der Einwirkung des Verstands oder des Willens des Steuerpflichtigen oder des Steuerbeamten sowie 
von dessen Einschätzung. Er besteht aus Rechenfehlern, Schreibfehlern oder anderen groben Fehlern, die außerhalb 
jeder rechtlichen Beurteilung der Steuerbarkeit des Steuerpflichtigen oder der Ermittlung der 
Steuerbemessungsgrundlage liegen. 
Somit ist ein materieller Fehler im Sinne des Gesetzes ein Fehler, dessen Ursprung in der Nachlässigkeit, Ablenkung oder 
Unachtsamkeit des Steuerbeamten oder des Steuerpflichtigen liegt. 
Der materielle Fehler darf daher nicht mit einem Rechtsfehler verwechselt werden, der – absichtlich oder aus 
Unkenntnis – eine unrichtige Auslegung oder Beurteilung des Steuergesetzes voraussetzt. 
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N°51 | SERVICES PROVINCIAUX – TAXES 

Perception des taxes provinciales – Règlement relatif à la taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules hors 

d’usage – Exercices 2026-2030.  

Résolution du Conseil provincial du 6 novembre 2025 approuvée par arrêté du Gouvernement wallon du 10 

décembre 2025. 
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       BESCHLUSS  

 

 

STEUER AUF DEPOTS VON ALTEISEN UND AUSGEDIENTEN 

FAHRZEUGEN – STEUERJAHRE 2026 bis 2030 

 

 

            

DER LÜTTICHER PROVINZIALRAT, 

 

 

Aufgrund der Verfassung und insbesondere der Artikel 10, 41, 152, 170 und 172;  

 

Aufgrund des Gerichtsgesetzbuches und insbesondere der Artikel 1385decies 

1385undecies; 

 

Aufgrund des Einkommensteuergesetzbuchs, CIR92; 

 

Aufgrund des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung (kurz KLDD) 

und insbesondere der Artikel L2212-22, L2212-32, L2212-51 §5, L2212-65, 62 

Punkt 8, L2213-1, L2213-2, L2213-3, L2231-1 §1, L2231-8, L3131-1 §2 Punkt 3, 

insbesondere L3321-8bis, sowie L3321-1 bis L3321-12;  

 

Aufgrund des Gesetzes vom 20. November 2022 (B.S. 30.11.2022) über 

verschiedene Steuer- und Finanzbestimmungen; 

 

Aufgrund der Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen über die Festlegung und 

Eintreibung der Provinzialsteuern;  

 

Aufgrund der allgemeinen Verordnung über den Schutz personenbezogener Daten; 

 

Aufgrund des Haushaltsschreibens des Ministers für lokale Behörden, 

Wohnungswesen und Sportinfrastrukturen der Wallonischen Region über die 

Erstellung der Haushaltspläne der Provinzen für das Jahr 2026, insbesondere des 

Teils, der sich auf die Besteuerung der Provinzen und die Steuernomenklatur 

bezieht;  

 

Aufgrund der Allgemeinen Verordnung über die Erhebung der Provinzialsteuern, die 

in der Sitzung vom 6. November 2025 für die Jahre 2026 bis 2030 verabschiedet 

wurde; 

 

Aufgrund der im Anhang beigefügten günstigen Stellungnahme zur Rechtmäßigkeit, 

die am 30. September 2025 eingeholt und noch am selben Tag vom Herrn 

Finanzdirektor der Provinz erteilt wurde; 

 

In der Erwägung, dass diese Verordnung für das Jahr 2026 keine wesentlichen 

Änderungen erfordern wird;  

 

In der Erwägung, dass, darüber hinaus, die von der Provinz Lüttich angewandten 

Steuersätze für die Steuer auf Depots von Alteisen und von ausgedienten 

Fahrzeugen deutlich unter den vom Rundschreiben empfohlenen Sätzen liegen; 

 

In der Erwägung, dass der einzige Fall, in dem die Begrenzung nicht eingehalten 

wird, der eines Depots mit einer Fläche von weniger als 50 m² ist;  

Dass daher festzustellen ist, dass es sich um eine rein marginale Ausnahme handelt, 

die in keiner Weise die Prinzipien in Frage stellt, die dem Inhalt und den Vorschriften 

des betreffenden Verordnungstextes zugrunde liegen; 
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 In Erwägung, dass der durch diese Steuerverordnung festgelegte Steuersatz aus dem 

Jahr 1994 stammt, und die einzige Anpassung seitdem der Umstellung auf den Euro mit 

Abrundung auf die niedrigere Einheit entspricht;    

 

In der Erwägung, dass die Verordnung der Steuer 2025 auf Depots von Alteisen und 

ausgedienten Fahrzeugen, die per Beschluss vom 26. September 2024 verabschiedet 

wurde, am 30. Oktober 2024 per Erlass durch den Minister für lokale Behörden, 

Wohnungswesen und Sportinfrastrukturen der Wallonischen Region ohne Anmerkung 

genehmigt wurde;  

 

In der Erwägung, dass Wege und Mittel für den Provinzhaushalt für die Jahre 2026 

bis 2030 bereitgestellt werden müssen; 

 

Auf Vorschlag des Provinzkollegiums, 

 

 

 

BESCHLIESST: 

 

 

Artikel 1 - Die im Anhang beigefügte Verordnung über die Provinzialsteuer auf Depots 

von Alteisen und ausgedienten Fahrzeugen für die Jahre 2026 bis 2030 wird 

genehmigt. 

 

Artikel 2 - Die vorliegende Verordnung wird der Wallonischen Regierung gemäß 

Artikel L3131-1 ff. des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung zur 

Ausübung der besonderen Genehmigungsaufsicht übermittelt. 

 

Artikel 3 - Die vorliegende Verordnung tritt in Kraft, nachdem die Formalitäten der 

Veröffentlichung gemäß den Ad-hoc-Bestimmungen des Kodex der lokalen 

Demokratie und der Dezentralisierung erfüllt sind. 

 

 

Ergebnis der Abstimmung: 

 

• Anzahl der Abstimmenden: 

• Stimmen DAFÜR: 

• Stimmen DAGEGEN: 

• ENTHALTUNGEN: 

• EINSTIMMIG 

 

 

Sitzung vom 6. November 2025 in Lüttich 

 

 

Für den Provinzialrat: 

 

 

 

Der Generaldirektor der Provinz,   Der präsident, 

 

 

     Pierre BROOZE      Jean-Claude JADOT 
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VERORDNUNG ÜBER DIE PROVINZIALSTEUER AUF DEPOTS VON 

ALTEISEN UND VON AUSGEDIENTEN FAHRZEUGEN – 

STEUERJAHRE 2026 bis 2030 

 

 

 

Artikel 1 - Zugunsten der Provinz Lüttich wird für die Jahre 2026 bis 2030 eine 

jährliche Steuer auf Depots von Alteisen und von ausgedienten Fahrzeugen erhoben, 

die sich unter freiem Himmel auf dem Gebiet der Provinz befinden und von 

öffentlichen Straßen und Wegen aus sichtbar sind. 

Als Depot wird ein Ort bezeichnet, an dem Alteisen und ausgediente Fahrzeuge 

abgestellt sind. 

Als Altfahrzeug werden Automobile oder sonstige Fahrzeuge bezeichnet, die aufgrund 

von fehlenden oder beschädigten Teilen gleich welcher Art nicht mehr fahrtüchtig 

sind, auch dann, wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt instandgesetzt werden 

können. 

 

Artikel 2 - Die Steuer ist durch den Eigentümer der Waren und der gelagerten 

Fahrzeuge zu entrichten, unabhängig von der Anzahl und auch dann, wenn das 

Depot nicht genehmigt wurde, in Anwendung der geltenden Verordnung über 

gefährliche, gesundheitsgefährdende und lästige Betriebe. 

Der Eigentümer des Grundstücks, auf dem ein solches Depot eingerichtet wird, ist 

gesamtschuldnerisch steuerpflichtig. 

 

Artikel 3 - Die Steuer auf Depots von Alteisen und von ausgedienten Fahrzeugen 

wird wie folgt festgelegt, in Bezug auf die Gesamtfläche des Grundstücks, auf dem 

sich das Depot befindet: 

  - bis zu 5 Ar .............................    445 Euro, 

  - mehr als 5 Ar bis zu 10 Ar .......     890 Euro, 

  - mehr als 10 Ar bis zu 20 Ar….   1.190 Euro, 

  - mehr als 20 Ar bis zu 50 Ar….   1.490 Euro, 

  - mehr als 50 Ar bis zu 100 Ar .......  1.980 Euro, 

  - mehr als 100 Ar ..........................  2.480 Euro, 

Wenn ein Betreiber im Laufe des Jahres ein neues Depot einrichtet, muss er dies der 

Provinzverwaltung – Provinzialsteuern – 4000 LÜTTICH umgehend und ohne 

Aufforderung melden.   

Diese spontane Erklärung muss innerhalb von fünfzehn Kalendertagen nach der 

Einrichtung des neuen Depots erfolgen. 

 

Artikel 4 - Befreiung von der Steuer 

Die Steuer muss nicht entrichtet werden, wenn das Depot von keinem einzigen Punkt 

der in Artikel 1 beschriebenen Straßen sichtbar ist: 

- entweder durch seine Lage; 

- oder weil es durch Mauern, Hecken oder andere Hilfsmittel zur Tarnung mit 

ausreichender Höhe vollständig unsichtbar ist. 

Depots im unmittelbaren Umfeld von Hafen- oder Eisenbahnanlagen sind von dieser 

Steuer befreit. 

 

Artikel 5 - Der Steuerbetrag muss auf das Konto, das die Provinz zu diesem Zweck 

eingerichtet hat, eingezahlt werden. 
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Artikel 6 - 

§1.  Wird die Steuer innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht vollständig bezahlt, 

erhält der Steuerpflichtige ein einfaches Erinnerungsschreiben, ohne zusätzliche 

Kosten. 

Er erhält anschließend per Einschreiben eine Zahlungsmahnung, deren tatsächliche 

Kosten zu seinen Lasten gehen. 

Diese Kosten werden über ein Steuerbescheidsystem eingezogen.  

Diese Mahnung stellt die in Artikel L3321-8bis des KLDD genannte Erinnerung dar. 

§2. Die an den Steuerpflichtigen gerichtete Zahlungsmahnung darf erst nach Ablauf 

einer Frist von 10 Kalendertagen ab dem 1. Tag nach dem auf dem Steuerbescheid 

genannten Fälligkeitsdatum versandt werden. 

Diese Zahlungsmahnung wird erst am 3. Werktag nach ihrem Versandtag an den 

Steuerpflichtigen wirksam. 

Die Zahlungsmahnung gilt als Inverzugsetzung. Daher fallen gemäß Artikel 14 des 

CRAF Verzugszinsen in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes an. 

§3. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung werden auf die als Steuer geschuldeten Beträge 

Verzugszinsen zugunsten der Provinz erhoben. Die Höhe der Verzugszinsen wird 

unter Anwendung von Artikel 414 des CIR92 berechnet. 

Eine Befreiung der Verzugszinsen kann nur in besonderen Fällen gewährt werden und 

muss vom Provinzkollegium beschlossen werden.  

Der Finanzdirektor muss daher die Zahlung der Zinsen verlangen, es sei denn, das 

Kollegium trifft eine fallbezogene begründete Entscheidung. 

§4. Die erste Vollstreckungsmaßnahme darf erst nach Ablauf einer Frist von einem 

Monat ab dem dritten Werktag nach Versand der Erinnerung an den Steuerpflichtigen 

durchgeführt werden.  

Die im Fünften Teil, Titel III des Gerichtsgesetzbuches genannten 

Vollstreckungsmittel stellen ein Vollstreckungsmittel im Sinne des Absatzes 1 dar. 

 

Artikel 7 - 

§1. Die Einnahme- und Beitreibungsregister sowie die Heberollen werden nicht 

länger aufbewahrt, als es für den Zweck, für den sie erstellt wurden, erforderlich ist. 

Die maximale Aufbewahrungsfrist ist der 31. Dezember des Jahres, das dem Jahr 

folgt, in dem Folgendes geschehen ist: 

• Die Verjährung aller Handlungen, die in die Zuständigkeit des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen fallen; 

• Die vollständige Zahlung aller damit verbundenen Beträge; 

• Die endgültige Einstellung der damit verbundenen administrativen und 

gerichtlichen Verfahren und Beschwerden. 

 

§2. Die persönlichen Daten betreffend wird der Steuerpflichtige unter Einhaltung der 

DSGVO über die Nutzung seiner Daten wie folgt informiert:  

• Verantwortlicher der Verarbeitung: die Provinz LÜTTICH; 

• Zweck der Verarbeitungsvorgänge: Festlegung und Eintreibung der Steuern 

unter Angabe ihrer jeweiligen Bezeichnung; 

• Datenkategorien: identitätsbezogene Daten und finanzbezogene Daten; 

• Aufbewahrungsdauer: In Anwendung der Verordnung 2016/679 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum 

freien Datenverkehr (DSGVO) und des Gesetzes vom 30. Juli 2018 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten dürfen 

personenbezogene Daten nur so lange aufbewahrt werden, wie es für die 

Verarbeitung, für die sie erhoben wurden, erforderlich ist.  
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• Die Provinz Lüttich verpflichtet sich daher, die Daten so lange aufzubewahren, 

wie es für die Erreichung des Zwecks (siehe oben: Zweck der 

Verarbeitungsvorgänge), der die Erhebung und Speicherung der Daten 

gerechtfertigt hat, erforderlich ist, und zwar für eine Frist von maximal 5 

Jahren, die der Verjährungsfrist im Bereich der Provinzialsteuern entspricht. 

Falls die Verjährung durch eine Handlung unterbrochen wird, wird die 5-Jahres-

Frist erneuert, so dass die personenbezogenen Daten maximal 10 Jahre lang 

aufbewahrt werden dürfen. 

Die Daten die nicht mehr zur Erreichung des festgelegten Zwecks verwendet 

werden, können für die Provinz jedoch noch von verwaltungstechnischem 

und/oder gerichtlichem Interesse sein, insbesondere im Falle der Verwaltung 

einer administrativen oder gerichtlichen Streitsache. In diesem Fall werden sie 

so lange aufbewahrt, wie es für die Untersuchung der betreffenden Streitsache 

erforderlich ist, und zwar bis zur Entscheidung in letzter Instanz. 

Sie können auch aufbewahrt werden, um einer gesetzlichen Verpflichtung 

nachzukommen. 

Bestimmte Daten, deren historisches Interesse durch die vom Staatsarchiv 

herausgegebenen Richtlinien zur Sortierung der Provinzarchive bestätigt wird, 

können längerfristig aufbewahrt werden. 

Die Provinz Lüttich verpflichtet sich, Daten, die nach Ablauf der oben 

genannten Verjährungsfrist nicht mehr von administrativem Interesse sind, 

sowohl physisch als auch elektronisch zu löschen, oder nach Abschluss des 

Verfahrens vor den Gerichten durch ein Urteil oder einen Beschluss in letzter 

Instanz zu löschen; 

• Methode der Datenerhebung: Diese Methode hängt von der Weise ab, wie die 

Steuer unter Anwendung der für jeden Einzelfall geltenden Steuerverordnungen 

festgelegt wird. Es kann sich um Erklärungen, Stichprobenkontrollen oder eine 

durch die Verwaltung durchgeführte Bestandsaufnahme handeln. Sie kann auch 

im Einzelfall festgelegt werden, je nach Art der Steuer und der anzuwendenden 

Verordnung;  

• Datenübermittlung: Die Daten werden nur an Dritte, die vom Gesetz oder 

aufgrund des Gesetzes zugelassen werden, oder an die vom Verantwortlichen 

der Datenverarbeitung zu diesem Zweck bevollmächtigten Subunternehmer 

übermittelt. Letztere werden gemäß Artikel 327 des CIR92 und Artikel 77 §1 

des Gesetzbuchs über die gütliche Beitreibung und die Zwangsbeitreibung von 

Steuerforderungen und nichtsteuerlichen Forderungen übermittelt. 

 

 

Artikel 8 - Die allgemeine Verordnung über die Erhebung der Provinzialsteuern 

findet Anwendung auf die vorliegende Steuer, sofern die vorstehenden 

Bestimmungen keine Abweichung erfordern. 
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N°52 | SERVICES PROVINCIAUX – TAXES 

Perception des taxes provinciales – Règlement relatif à la taxe sur les véhicules isolés hors d’usage – Exercices 

2026-2030. 

Résolution du Conseil provincial du 6 novembre 2025 approuvée par arrêté du Gouvernement wallon du 10 

décembre 2025. 
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  BESCHLUSS  

 

STEUER AUF INDIVIDUELLE ALTFAHRZEUGE – STEUERJAHRE 2026 bis 2030 
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            DER LÜTTICHER PROVINZIALRAT, 

 

 

Aufgrund der Verfassung und insbesondere der Artikel 10, 41, 152, 170 und 172;  

 

Aufgrund des Gerichtsgesetzbuches und insbesondere der Artikel 1385decies 

1385undecies ; 

 

Aufgrund des Einkommensteuergesetzbuchs, CIR92; 

 

Aufgrund des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung (kurz KLDD) 

und insbesondere der Artikel L2212-22, L2212-32, L2212-51 §5, L2212-65, 62 

Punkt 8, L2213-1, L2213-2, L2213-3, L2231-1 §1, L2231-8, L3131-1 §2 Punkt 3, 

insbesondere L3321-8bis, sowie L3321-1 bis L3321-12;  

 

Aufgrund des Gesetzes vom 20. November 2022 (B.S. 30.11.2022) über 

verschiedene Steuer- und Finanzbestimmungen; 

 

Aufgrund der Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen über die Festlegung und 

Eintreibung der Provinzialsteuern;  

 

Aufgrund der allgemeinen Verordnung über den Schutz personenbezogener Daten; 

 

Aufgrund des Haushaltsschreibens des Ministers für lokale Behörden, 

Wohnungswesen und Sportinfrastrukturen der Wallonischen Region über die 

Erstellung der Haushaltspläne der Provinzen für das Jahr 2026, insbesondere des 

Teils, der sich auf die Besteuerung der Provinzen und die Steuernomenklatur 

bezieht;  

 

Aufgrund der Allgemeinen Verordnung über die Erhebung der Provinzialsteuern, die 

in der Sitzung vom 6. November 2025 für die Jahre 2026 bis 2030 verabschiedet 

wurde; 

 

Aufgrund der im Anhang beigefügten günstigen Stellungnahme zur Rechtmäßigkeit, 

die am 30. September 2025 eingeholt und noch am selben Tag vom Herrn 

Finanzdirektor der Provinz erteilt wurde; 

 

In der Erwägung, dass diese Verordnung für das Jahr 2026 keine wesentlichen 

Änderungen erfordern wird; 

 

In der Erwägung, dass hinsichtlich der Steuer auf individuelle Altfahrzeuge der von 

der Provinz Lüttich angewandte Steuersatz deutlich unter dem empfohlenen Satz 

liegt; 

 

In Erwägung, dass der durch diese Steuerverordnung festgelegte Steuersatz aus 

dem Jahr 1994 stammt, und die einzige Anpassung seitdem der Umstellung auf den 

Euro mit Abrundung auf die niedrigere Einheit entspricht;    

 

In der Erwägung, dass die Steuerverordnung 2025 über die betreffende Steuer, die 

per Beschluss vom Donnerstag, 26. September 2024 verabschiedet wurde, am 

Mittwoch, 30. Oktober 2024 per Erlass durch den Minister für lokale Behörden, 

Wohnungswesen und Sportinfrastrukturen der Wallonischen Region genehmigt 

wurde; 
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In der Erwägung, dass Wege und Mittel für den Provinzhaushalt für die Jahre 2026 

bis 2030 bereitgestellt werden müssen;  

 

Auf Vorschlag des Provinzkollegiums, 

 

BESCHLIESST: 

 

 

Artikel 1 - Die im Anhang beigefügte Verordnung über die Provinzialsteuer auf 

individuelle Altfahrzeuge für die Steuerjahre 2026 bis 2030 wird genehmigt. 

 

Artikel 2 - Die vorliegende Verordnung wird der Wallonischen Regierung gemäß 

Artikel L3131-1 ff. des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung zur 

Ausübung der besonderen Genehmigungsaufsicht übermittelt. 

 

Artikel 3 - Die vorliegende Verordnung tritt in Kraft, nachdem die Formalitäten der 

Veröffentlichung gemäß den Ad-hoc-Bestimmungen des Kodex der lokalen 

Demokratie und der Dezentralisierung erfüllt sind. 

 

 

Ergebnis der Abstimmung: 

• Anzahl der Abstimmenden: 

• Stimmen DAFÜR: 

• Stimmen DAGEGEN: 

• ENTHALTUNGEN: 

• EINSTIMMIG 

 

Sitzung vom 6. November 2025 in LÜTTICH 

 

 

 

 

 

Für den Provinzialrat: 

 

 

 

 

 

Der Generaldirektor der Provinz,     Der Präsident, 

 

 

 

 

      Pierre BROOZE             Jean-Claude JADOT  
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VERORDNUNG ÜBER DIE PROVINZIALSTEUER AUF INDIVIDUELLE 

ALTFAHRZEUGE –  STEUERJAHRE 2026 bis 2030 

  

 

 
 

Artikel 1 - Zugunsten der Provinz Lüttich wird für die Jahre 2026 bis 2030 eine 

jährliche Steuer auf individuelle Altfahrzeuge erhoben, die sich auf einem 

Privatgrundstück, unter freiem Himmel, auf dem Gebiet der Provinz befinden und von 

öffentlichen Straßen und Wegen aus sichtbar sind. 

Als zurückgelassenes Fahrzeug gilt ein Kraftfahrzeug oder ein anderes Fahrzeug, das 

entweder offenkundig fahruntüchtig ist, kein Autokennzeichen aufweist oder zu 

einem anderen Zweck als der Beförderung von Gütern oder Personen verwendet wird 

und das sich unter freiem Himmel befindet und von öffentlichen Wegen und Straßen 

und oder Eisenbahnstrecken aus sichtbar ist. Dies gilt unabhängig davon, ob es mit 

einer Plane oder einer anderen ähnlichen Abdeckung versehen ist oder nicht. 

 

Artikel 2 - Die Steuer ist durch den Eigentümer des individuellen Altfahrzeugs zu 

entrichten. 

Der Eigentümer des Grundstücks, auf dem ein Altfahrzeug abgestellt wird, ist 

gesamtschuldnerisch steuerpflichtig. 

 

Artikel 3 - Die Steuer auf individuelle Altfahrzeuge wird auf 250 Euro festgelegt. 

 

Article 4 - Die Steuer muss nicht entrichtet werden, wenn das Altfahrzeug von 

keinem einzigen Punkt der in Artikel 1 beschriebenen Straßen einzusehen ist: 

- entweder durch seine Lage; 

- oder weil es durch Mauern, Hecken oder andere Hilfsmittel zur Tarnung mit 

ausreichender Höhe vollständig unsichtbar ist. 

 

Artikel 5 - Der Steuerbetrag muss auf das Konto, das die Provinz zu diesem Zweck 

eingerichtet hat, eingezahlt werden. 

 

Artikel 6  

§1.  Wird die Steuer innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht vollständig bezahlt, 

erhält der Steuerpflichtige ein einfaches Erinnerungsschreiben, ohne zusätzliche 

Kosten. 

Er erhält anschließend per Einschreiben eine Zahlungsmahnung, deren tatsächliche 

Kosten zu seinen Lasten gehen. 

Diese Kosten werden über ein Steuerbescheidsystem eingezogen.  

Diese Mahnung stellt die in Artikel L3321-8bis des KLDD genannte Erinnerung dar. 

§2. Die an den Steuerpflichtigen gerichtete Zahlungsmahnung darf erst nach Ablauf 

einer Frist von 10 Kalendertagen ab dem 1. Tag nach dem auf dem Steuerbescheid 

genannten Fälligkeitsdatum versandt werden. 

Diese Zahlungsmahnung wird erst am 3. Werktag nach ihrem Versandtag an den 

Steuerpflichtigen wirksam. 

Die Zahlungsmahnung gilt als Inverzugsetzung. Daher fallen Verzugszinsen in Höhe 

des gesetzlichen Zinssatzes an. 

§3. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung werden auf die als Steuer geschuldeten Beträge 

Verzugszinsen zugunsten der Provinz erhoben. Die Höhe der Verzugszinsen wird 

unter Anwendung von Artikel 414 des CIR92 berechnet. 

Eine Befreiung der Verzugszinsen kann nur in besonderen Fällen gewährt werden und 

muss vom Provinzkollegium beschlossen werden.  
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§4. Die erste Vollstreckungsmaßnahme darf erst nach Ablauf einer Frist von einem 

Monat ab dem dritten Werktag nach Versand der Erinnerung an den Steuerpflichtigen 

durchgeführt werden.  

Die im Fünften Teil, Titel III des Gerichtsgesetzbuches genannten 

Vollstreckungsmittel stellen ein Vollstreckungsmittel im Sinne des Absatzes 1 dar. 

 

Artikel 7 - 

§1. Die Einnahme- und Beitreibungsregister sowie die Heberollen werden nicht 

länger aufbewahrt, als es für den Zweck, für den sie erstellt wurden, erforderlich ist. 

Die maximale Aufbewahrungsfrist ist der 31. Dezember des Jahres, das dem Jahr 

folgt, in dem Folgendes geschehen ist: 

• Die Verjährung aller Handlungen, die in die Zuständigkeit des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen fallen; 

• Die vollständige Zahlung aller damit verbundenen Beträge; 

• Die endgültige Einstellung der damit verbundenen administrativen und 

gerichtlichen Verfahren und Beschwerden. 

§2. Die persönlichen Daten betreffend wird der Steuerpflichtige unter Einhaltung der 

DSGVO über die Nutzung seiner Daten wie folgt informiert:  

• Verantwortlicher der Verarbeitung: die Provinz LÜTTICH; 

• Zweck der Verarbeitungsvorgänge: Festlegung und Eintreibung der Steuern 

unter Angabe ihrer jeweiligen Bezeichnung; 

• Datenkategorien: identitätsbezogene Daten und finanzbezogene Daten; 

• Aufbewahrungsdauer: In Anwendung der Verordnung 2016/679 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum 

freien Datenverkehr (DSGVO) und des Gesetzes vom 30. Juli 2018 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten dürfen 

personenbezogene Daten nur so lange aufbewahrt werden, wie es für die 

Verarbeitung, für die sie erhoben wurden, erforderlich ist.  

• Die Provinz Lüttich verpflichtet sich daher, die Daten so lange aufzubewahren, 

wie es für die Erreichung des Zwecks (siehe oben: Zweck der 

Verarbeitungsvorgänge), der die Erhebung und Speicherung der Daten 

gerechtfertigt hat, erforderlich ist, und zwar für eine Frist von maximal 5 

Jahren, die der Verjährungsfrist im Bereich der Provinzialsteuern entspricht. 

Falls die Verjährung durch eine Handlung unterbrochen wird, wird die 5-Jahres-

Frist erneuert, so dass die personenbezogenen Daten maximal 10 Jahre lang 

aufbewahrt werden dürfen. 

Die Daten die nicht mehr zur Erreichung des festgelegten Zwecks verwendet 

werden, können für die Provinz jedoch noch von verwaltungstechnischem 

und/oder gerichtlichem Interesse sein, insbesondere im Falle der Verwaltung 

einer administrativen oder gerichtlichen Streitsache. In diesem Fall werden sie 

so lange aufbewahrt, wie es für die Untersuchung der betreffenden Streitsache 

erforderlich ist, und zwar bis zur Entscheidung in letzter Instanz. 

Sie können auch aufbewahrt werden, um einer gesetzlichen Verpflichtung 

nachzukommen. 

Bestimmte Daten, deren historisches Interesse durch die vom Staatsarchiv 

herausgegebenen Richtlinien zur Sortierung der Provinzarchive bestätigt wird, 

können längerfristig aufbewahrt werden. 

Die Provinz Lüttich verpflichtet sich, Daten, die nach Ablauf der oben 

genannten Verjährungsfrist nicht mehr von administrativem Interesse sind, 

sowohl physisch als auch elektronisch zu löschen, oder nach Abschluss des 

Verfahrens vor den Gerichten durch ein Urteil oder einen Beschluss in letzter 

Instanz zu löschen; 
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• Methode der Datenerhebung: Diese Methode hängt von der Weise ab, wie die 

Steuer unter Anwendung der für jeden Einzelfall geltenden Steuerverordnungen 

festgelegt wird. Es kann sich um Erklärungen, Stichprobenkontrollen oder eine 

durch die Verwaltung durchgeführte Bestandsaufnahme handeln. Sie kann auch 

im Einzelfall festgelegt werden, je nach Art der Steuer und der anzuwendenden 

Verordnung;  

• Datenübermittlung: Die Daten werden nur an Dritte, die vom Gesetz oder 

aufgrund des Gesetzes zugelassen werden, oder an die vom Verantwortlichen 

der Datenverarbeitung zu diesem Zweck bevollmächtigten Subunternehmer 

übermittelt. Letztere werden gemäß Artikel 327 des CIR92 und Artikel 77 §1 

des Gesetzbuchs über die gütliche Beitreibung und die Zwangsbeitreibung von 

Steuerforderungen und nichtsteuerlichen Forderungen übermittelt. 

 

Artikel 8 - Die allgemeine Verordnung über die Erhebung der Provinzialsteuern 

findet Anwendung auf die vorliegende Steuer, sofern die vorstehenden 

Bestimmungen keine Abweichung erfordern. 
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N°53 | SERVICES PROVINCIAUX – TAXES 

Perception des taxes provinciales – Règlement relatif à la taxe sur les établissements bancaires – Exercices 

2026-2030. 

Résolution du Conseil provincial du 6 novembre 2025 approuvée par arrêté du Gouvernement wallon du 10 

décembre 2025. 
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                  BESCHLUSS 

 

VERORDNUNG ÜBER DIE STEUER AUF BANKINSTITUTE – 

2026 bis 2030  

 

 

DER LÜTTICHER PROVINZIALRAT, 

 

 

Aufgrund der Verfassung und insbesondere der Artikel 10, 41, 152, 170 und 172;  

 

Aufgrund des Gerichtsgesetzbuches und insbesondere der Artikel 1385decies 

1385undecies ; 

 

Aufgrund des Einkommensteuergesetzbuchs, CIR92; 

 

Aufgrund des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung (kurz KLDD) 

und insbesondere der Artikel L2212-22, L2212-32, L2212-51 §5, L2212-65, 62 

Punkt 8, L2213-1, L2213-2, L2213-3, L2231-1 §1, L2231-8, L3131-1 §2 Punkt 3, 

insbesondere L3321-8bis , sowie L3321-1 bis L3321-12;  

 

Aufgrund des Gesetzes vom 20. November 2022 (B.S. 30.11.2022) über 

verschiedene Steuer- und Finanzbestimmungen; 

 

Aufgrund der Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen über die Festlegung und 

Eintreibung der Provinzialsteuern;  

 

Aufgrund der allgemeinen Verordnung über den Schutz personenbezogener Daten; 

 

Aufgrund des Haushaltsschreibens des Ministers für Raumordnung, Infrastrukturen, 

Mobilität und lokale Behörden der Wallonischen Region über die Erstellung der 

Haushaltspläne der Provinzen für das Jahr 2026, insbesondere des Teils, der sich auf 

die Besteuerung der Provinzen und die Nomenklatur der Provinzialsteuern bezieht;  

 

Aufgrund der Allgemeinen Verordnung über die Erhebung der Provinzialsteuern, die 

in der Sitzung vom 6. November 2025 für die Jahre 2026 bis 2030 verabschiedet 

wurde; 

 

Aufgrund der im Anhang beigefügten günstigen Stellungnahme zur Rechtmäßigkeit, 

die am 30. September 2025 eingeholt und noch am selben Tag vom Herrn 

Finanzdirektor der Provinz erteilt wurde; 

 

In der Erwägung, dass die in der Verordnung über die Steuer auf Bankinstitute 

vorgesehenen Sätze viel niedriger sind als die im Rundschreiben der Wallonischen 

Region empfohlenen Sätze, abgesehen von der sehr unwahrscheinlichen Hypothese, 

in der die Bankfiliale nur eine Empfangsstelle hätte, in der mindestens zwei Personen 

beschäftigt wären; 

Dass diese Hypothese den allgemeinen Grundsatz des Steuerstopps, wie er von der 

Regionalbehörde und der Provinz verfolgt wird, nicht in Frage stellen kann; 

 

In der Erwägung, dass der durch diese Steuerverordnung festgelegte Satz aus dem 

Jahr 1994 stammt, und die einzige Anpassung seitdem der Umstellung auf den Euro 

mit Aufrundung auf die höhere Einheit entspricht; 

 

In der Erwägung, dass die Steuerverordnung 2025 auf Bankinstitute, per Beschluss 

vom Donnerstag, 26. September 2024 verabschiedet, am Mittwoch, 30. Oktober 



473 
 

 

Bulletin provincial 2025/10 

2024 per Erlass durch den Minister für lokale Behörden, Wohnungswesen und 

Sportinfrastrukturen der Wallonischen Region genehmigt wurde; 

 

In der Erwägung, dass Wege und Mittel für den Haushalt der Provinz LÜTTICH für die 

Jahre 2026 bis 2030 bereitgestellt werden müssen; 

 

Auf Vorschlag des Provinzkollegiums, 

 

 

BESCHLIESST: 

 

 

Artikel 1 - Die im Anhang beigefügte Verordnung über die Provinzialsteuer auf 

Bankinstitute für die Jahre 2026 bis 2030 wird genehmigt. 

 

Artikel 2 - Die vorliegende Verordnung wird der Wallonischen Regierung gemäß 

Artikel L3131-1 ff. des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung zur 

Ausübung der besonderen Genehmigungsaufsicht übermittelt. 

 

Artikel 3 - Die vorliegende Verordnung tritt in Kraft, nachdem die Formalitäten der 

Veröffentlichung gemäß den Ad-hoc-Bestimmungen des Kodex der lokalen 

Demokratie und der Dezentralisierung erfüllt sind. 

 

 

 

Ergebnis der Abstimmung: 

 

• Anzahl der Abstimmenden: 

• Stimmen DAFÜR: 

• Stimmen DAGEGEN: 

• ENTHALTUNGEN: 

• EINSTIMMIG 

 

 

Sitzung vom 6. November 2025 in LÜTTICH, 

 

 

       Für den Provinzialrat: 

 

 

 

 

Der Generaldirektor der Provinz,   Der Präsident, 

 

 

 

 

     Pierre BROOZE           Jean-Claude JADOT 

 

  



474 
 

 

Bulletin provincial 2025/10 

VERORDNUNG ÜBER DIE PROVINZIALSTEUER AUF 

BANKINSTITUTE - STEUERJAHRE 2026-2030 

 

 

 

Artikel 1 - Zugunsten der Provinz Lüttich wird für die Jahre 2026 bis 2030 eine 

jährliche Steuer zu Lasten jeder natürlichen oder juristischen Person erhoben, durch 

deren Vermittlung auf dem Gebiet der Provinz ein der Öffentlichkeit zugängliches 

Bankinstitut eingerichtet wird. 

 

Artikel 2 - Der Steuersatz wird jährlich auf 372 € pro Einrichtung festgelegt, 

zuzüglich einer Summe von 56 € für jede getrennte Annahmestelle ab der Fünften. 

Unter Annahmestelle versteht man jede Stelle (Raum, Büro, Schalter usw.), an der 

ein Angestellter der Bank ein Bankgeschäft zugunsten eines Kunden verrichten kann. 

 

Artikel 3 - Unter „Bankinstitut“ versteht man jede Einrichtung, die – ungeachtet der 

Tatsache, ob es sich um einen Hauptsitz, eine Zweigniederlassung, eine Zweigstelle, 

ein Büro usw. handelt – als Haupt- oder Nebentätigkeit Depositen annimmt und/oder 

Darlehen gewährt – in gleich welcher Form auch immer –, sofern mindestens zwei 

Personen dort beschäftigt sind. 

 

Artikel 4 - Die Steuer ist für das ganze Jahr zu entrichten, ungeachtet des 

Zeitpunkts und der Dauer der Einrichtung. 

 

Artikel 5 - Die Steuer ist unaufgefordert in einem einzigen Mal spätestens am 

1. März eines jeden Jahres und auf jeden Fall innerhalb des Monats nach demjenigen 

der Einrichtung einer neuen Bank auf das zu diesem Zweck vorgesehene 

Einnahmekonto zu zahlen oder zu überweisen. 

Auf dem Abschnitt des Zahlungs- bzw. Überweisungsscheins müssen die Art der 

Steuer und der Standort der steuerpflichtigen Elemente angegeben sein. Diese 

Angaben können eventuell durch ein Schreiben an den Finanzdirektor der Provinz 

mitgeteilt werden. 

 

Artikel 6 - In Abweichung von Artikel 17 Absatz 2 der allgemeinen Verordnung über 

die Erhebung der Provinzialsteuern übermitteln die Gemeindeverwaltungen dem 

Provinzkollegium jedes Jahr spätestens zum 15. Februar eine Liste der am 1. Januar 

desselben Jahres auf dem Gebiet ihrer Gemeinde befindlichen steuerpflichtigen 

Elemente und teilen zudem innerhalb 15 Tagen jede neue Einrichtung mit. 

Auf der Grundlage dieser Auskünfte erstellt die Provinz die Liste der in 

Zahlungsverzug geratenen Steuerpflichtigen im Hinblick auf die Erstellung einer 

Heberolle. 

In diesem Fall ist die Steuer sofort eintreibbar. 

 

Artikel 7 - 

§1.  Wird die Steuer innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht vollständig bezahlt, 

erhält der Steuerpflichtige ein einfaches Erinnerungsschreiben, ohne zusätzliche 

Kosten. 

Er erhält anschließend per Einschreiben eine Zahlungsmahnung, deren tatsächliche 

Kosten zu seinen Lasten gehen. 

Diese Kosten werden über ein Steuerbescheidsystem eingezogen.  

Diese Mahnung stellt die in Artikel L3321-8bis des KLDD genannte Erinnerung dar. 
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§2. Die an den Steuerpflichtigen gerichtete Zahlungsmahnung darf erst nach Ablauf 

einer Frist von 10 Kalendertagen ab dem 1. Tag nach dem auf dem Steuerbescheid 

genannten Fälligkeitsdatum versandt werden. 

Diese Zahlungsmahnung wird erst am 3. Werktag nach ihrem Versandtag an den 

Steuerpflichtigen wirksam. 

Die Zahlungsmahnung gilt als Inverzugsetzung. Daher fallen Verzugszinsen in Höhe 

des gesetzlichen Zinssatzes an. 

§3. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung werden auf die als Steuer geschuldeten Beträge 

Verzugszinsen zugunsten der Provinz erhoben. Die Höhe der Verzugszinsen wird 

unter Anwendung von Artikel 414 des CIR92 berechnet. 

Eine Befreiung der Verzugszinsen kann nur in besonderen Fällen gewährt werden und 

muss vom Provinzkollegium beschlossen werden.  

§4. Die erste Vollstreckungsmaßnahme darf erst nach Ablauf einer Frist von einem 

Monat ab dem dritten Werktag nach Versand der Erinnerung an den Steuerpflichtigen 

durchgeführt werden.  

Die im Fünften Teil, Titel III des Gerichtsgesetzbuches genannten 

Vollstreckungsmittel stellen ein Vollstreckungsmittel im Sinne des Absatzes 1 dar. 

 

Artikel 8 - 

§1. Die Einnahme- und Beitreibungsregister sowie die Heberollen werden nicht 

länger aufbewahrt, als es für den Zweck, für den sie erstellt wurden, erforderlich ist. 

Die maximale Aufbewahrungsfrist ist der 31. Dezember des Jahres, das dem Jahr 

folgt, in dem Folgendes geschehen ist: 

• Die Verjährung aller Handlungen, die in die Zuständigkeit des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen fallen; 

• Die vollständige Zahlung aller damit verbundenen Beträge; 

• Die endgültige Einstellung der damit verbundenen administrativen und 

gerichtlichen Verfahren und Beschwerden. 

 

§2. Die persönlichen Daten betreffend wird der Steuerpflichtige unter Einhaltung der 

DSGVO über die Nutzung seiner Daten wie folgt informiert:  

• Verantwortlicher der Verarbeitung: die Provinz LÜTTICH; 

• Zweck der Verarbeitungsvorgänge: Festlegung und Eintreibung der Steuern 

unter Angabe ihrer jeweiligen Bezeichnung; 

• Datenkategorien: identitätsbezogene Daten und finanzbezogene Daten; 

• Aufbewahrungsdauer: In Anwendung der Verordnung 2016/679 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum 

freien Datenverkehr (DSGVO) und des Gesetzes vom 30. Juli 2018 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten dürfen 

personenbezogene Daten nur so lange aufbewahrt werden, wie es für die 

Verarbeitung, für die sie erhoben wurden, erforderlich ist.  

Die Provinz Lüttich verpflichtet sich daher, die Daten so lange aufzubewahren, 

wie es für die Erreichung des Zwecks (siehe oben: Zweck der 

Verarbeitungsvorgänge), der die Erhebung und Speicherung der Daten 

gerechtfertigt hat, erforderlich ist, und zwar für eine Frist von maximal 5 

Jahren, die der Verjährungsfrist im Bereich der Provinzialsteuern entspricht. 

Falls die Verjährung durch eine Handlung unterbrochen wird, wird die 5-Jahres-

Frist erneuert, so dass die personenbezogenen Daten maximal 10 Jahre lang 

aufbewahrt werden dürfen. 

Die Daten die nicht mehr zur Erreichung des festgelegten Zwecks verwendet 

werden, können für die Provinz jedoch noch von verwaltungstechnischem 

und/oder gerichtlichem Interesse sein, insbesondere im Falle der Verwaltung 

einer administrativen oder gerichtlichen Streitsache. In diesem Fall werden sie 
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so lange aufbewahrt, wie es für die Untersuchung der betreffenden Streitsache 

erforderlich ist, und zwar bis zur Entscheidung in letzter Instanz. 

Sie können auch aufbewahrt werden, um einer gesetzlichen Verpflichtung 

nachzukommen. 

Bestimmte Daten, deren historisches Interesse durch die vom Staatsarchiv 

herausgegebenen Richtlinien zur Sortierung der Provinzarchive bestätigt wird, 

können längerfristig aufbewahrt werden. 

Die Provinz Lüttich verpflichtet sich, Daten, die nach Ablauf der oben 

genannten Verjährungsfrist nicht mehr von administrativem Interesse sind, 

sowohl physisch als auch elektronisch zu löschen, oder nach Abschluss des 

Verfahrens vor den Gerichten durch ein Urteil oder einen Beschluss in letzter 

Instanz zu löschen; 

• Methode der Datenerhebung: Diese Methode hängt von der Weise ab, wie die 

Steuer unter Anwendung der für jeden Einzelfall geltenden Steuerverordnungen 

festgelegt wird. Es kann sich um Erklärungen, Stichprobenkontrollen oder eine 

durch die Verwaltung durchgeführte Bestandsaufnahme handeln. Sie kann auch 

im Einzelfall festgelegt werden, je nach Art der Steuer und der anzuwendenden 

Verordnung;  

• Datenübermittlung: Die Daten werden nur an Dritte, die vom Gesetz oder 

aufgrund des Gesetzes zugelassen werden, oder an die vom Verantwortlichen 

der Datenverarbeitung zu diesem Zweck bevollmächtigten Subunternehmer 

übermittelt. Letztere werden gemäß Artikel 327 des CIR92 und Artikel 77 §1 

des Gesetzbuchs über die gütliche Beitreibung und die Zwangsbeitreibung von 

Steuerforderungen und nichtsteuerlichen Forderungen übermittelt. 

 

Artikel 9 - Die allgemeine Verordnung über die Erhebung der Provinzialsteuern 

findet Anwendung auf die vorliegende Steuer sofern die vorstehenden Bestimmungen 

keine Abweichung erfordern. 

 

 

  



477 
 

 

Bulletin provincial 2025/10 

N°54 | SERVICES PROVINCIAUX – TAXES 

Perception des taxes provinciales – Règlement relatif à la taxe sur les permis et licences de chasse – Exercices 

2026-2030. 

Résolution du Conseil provincial du 6 novembre 2025 approuvée par arrêté du Gouvernement wallon du 10 

décembre 2025. 
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BESCHLUSS  

 

PROVINZIALSTEUER AUF JAGDSCHEINE UND -LIZENZEN  

– 2026 bis 2030 

 

 

             

            DER LÜTTICHER PROVINZIALRAT, 

 

 

Aufgrund der Verfassung und insbesondere der Artikel 10, 41, 152, 170 und 172;  

 

Aufgrund des Gerichtsgesetzbuches und insbesondere der Artikel 1385decies 1385undecies ; 

 

Aufgrund des Einkommensteuergesetzbuchs, CIR92; 

 

Aufgrund des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung (kurz KLDD) und 

insbesondere der Artikel L2212-22, L2212-32, L2212-51 §5, L2212-65, 62 Punkt 8, L2213-1, 

L2213-2, L2213-3, L2231-1 §1, L2231-8, L3131-1 §2 Punkt 3, insbesondere L3321-8bis, sowie 

L3321-1 bis L3321-12;  

 

Aufgrund des Gesetzes vom 20. November 2022 (B.S. 30.11.2022) über verschiedene Steuer- 

und Finanzbestimmungen; 

 

Aufgrund der Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen über die Festlegung und Eintreibung 

der Provinzialsteuern;  

 

Aufgrund der allgemeinen Verordnung über den Schutz personenbezogener Daten; 

 

Aufgrund des Haushaltsschreibens des Ministers für lokale Behörden, Wohnungswesen und 

Sportinfrastrukturen der Wallonischen Region über die Erstellung der Haushaltspläne der 

Provinzen für das Jahr 2026, insbesondere des Teils, der sich auf die Besteuerung der 

Provinzen und die Steuernomenklatur bezieht;  

 

Aufgrund der Allgemeinen Verordnung über die Erhebung der Provinzialsteuern, die in der 

Sitzung vom 6. November 2025 für die Jahre 2026 bis 2030 verabschiedet wurde; 

 

Aufgrund der im Anhang beigefügten günstigen Stellungnahme zur Rechtmäßigkeit, die am 

30. September 2025 eingeholt und noch am selben Tag vom Herrn Finanzdirektor der Provinz 

erteilt wurde; 

  

In der Erwägung, dass die Verordnung 2025 über die Steuer auf Jagdscheine und -lizenzen, 

per Beschluss vom 26. September 2024 verabschiedet, am 30. Oktober 2024 per Erlass durch 

den Minister für lokale Behörden, Wohnungswesen und Sportinfrastrukturen der Wallonischen 

Region genehmigt wurde; 

 

In der Erwägung, dass diese Verordnung für die Jahre 2026 bis 2030 keine inhaltlichen 

Änderungen erfordern wird; 

 

In der Erwägung, dass Wege und Mittel für den Provinzhaushalt für die Jahre 2026 bis 

2030 bereitgestellt werden müssen;  

 

Auf Vorschlag des Provinzkollegiums, 
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BESCHLIESST: 

 

 

Artikel 1 - Die im Anhang beigefügte Verordnung über die Provinzialsteuer auf Jagdscheine 

und -lizenzen für die Steuerjahre 2026 bis 2030 wird genehmigt. 

 

Artikel 2 - Die vorliegende Verordnung wird der Wallonischen Regierung gemäß Artikel L3131-

1 ff. des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung zur Ausübung der 

besonderen Genehmigungsaufsicht übermittelt. 

 

Artikel 3 - Die vorliegende Verordnung tritt in Kraft, nachdem die Formalitäten der 

Veröffentlichung gemäß den Ad-hoc-Bestimmungen des Kodex der lokalen Demokratie und der 

Dezentralisierung erfüllt sind. 

 

 

 

Ergebnis der Abstimmung: 

 

• Anzahl der Abstimmenden: 

• Stimmen DAFÜR: 

• Stimmen DAGEGEN: 

• ENTHALTUNGEN: 

• EINSTIMMIG 

 

 

Sitzung vom 6. November 2025 in LÜTTICH 

 

 

Für den Provinzialrat: 

 

 

 

Der Generaldirektor der Provinz,    Der Präsident, 

 

 

 

 

       Pierre BROOZE                        Jean-Claude JADOT 
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VERORDNUNG ÜBER DIE PROVINZIALSTEUER AUF JAGDSCHEINE UND -

LIZENZEN – STEUERJAHRE 2026 bis 2030 

  

 

 

Artikel 1 – Zugunsten der Provinz Lüttich wird für die Jahre 2026 bis 2030 eine Steuer auf 

die auf ihrem Gebiet ausgestellten Jagdscheine und -lizenzen erhoben. 

 

Artikel 2 - Die Höhe dieser Steuer beträgt 1/10 der von der Wallonischen Region erhobenen 

Steuer. 

 

Artikel 3 - Die Steuer ist vom Inhaber des Jagdscheins bzw. der Jagdlizenz zu entrichten. 

Bei einer Jagdlizenz wird sie jedoch solidarisch vom Inhaber des Scheins geschuldet, der die 

Jagdlizenz für seinen Gast beantragt hat. 

 

Artikel 4 - In Abweichung von den Bestimmungen der allgemeinen Verordnung ist die Steuer 

spätestens innerhalb von fünfzehn Tagen ab Ausstellung des Jagdscheins bzw. der Jagdlizenz 

unaufgefordert in einem Mal auf das zu diesem Zweck vorgesehene Einnahmekonto zu zahlen 

bzw. zu überweisen. 

Bei Eingang der Zahlung wird dem Steuerpflichtigen eine Quittung ausgestellt. 

Es werden weder Steuererlasse noch Steuerermäßigungen gewährt. 

 

Artikel 5 - Auf der Grundlage der Auskünfte, die der für die Ausstellung der Jagdscheine und 

-lizenzen zuständige Beamte übermittelt hat, erstellt der Finanzdirektor der Provinz die Liste 

der in Zahlungsverzug geratenen Steuerpflichtigen im Hinblick auf die Bildung einer 

Heberolle; in diesem Fall ist die Steuer sofort eintreibbar. 

 

Artikel 6  

§1.  Wird die Steuer innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht vollständig bezahlt, erhält der 

Steuerpflichtige ein einfaches Erinnerungsschreiben, ohne zusätzliche Kosten. 

Er erhält anschließend per Einschreiben eine Zahlungsmahnung, deren tatsächliche Kosten zu 

seinen Lasten gehen. Dieser wird in Höhe der Postgebühren des Bezugsjahres festgesetzt.  

Diese Kosten werden über ein Steuerbescheidsystem eingezogen.  

Diese Mahnung stellt die in Artikel L3321-8bis des KLDD genannte Erinnerung dar. 

§2. Die an den Steuerpflichtigen gerichtete Zahlungsmahnung darf erst nach Ablauf einer 

Frist von 10 Kalendertagen ab dem 1. Tag nach dem auf dem Steuerbescheid genannten 

Fälligkeitsdatum versandt werden. 

Diese Zahlungsmahnung wird erst am 3. Werktag nach ihrem Versandtag an den 

Steuerpflichtigen wirksam. 

Die Zahlungsmahnung gilt als Inverzugsetzung. Daher fallen gemäß den geltenden 

gesetzlichen Bestimmungen Verzugszinsen in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes an. 

§3. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung werden auf die als Steuer geschuldeten Beträge 

Verzugszinsen zugunsten der Provinz erhoben.  

Eine Befreiung der Verzugszinsen kann nur in besonderen Fällen gewährt werden und 

muss vom Provinzkollegium beschlossen werden.  
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§4. Die erste Vollstreckungsmaßnahme darf erst nach Ablauf einer Frist von einem Monat 

ab dem dritten Werktag nach Versand der Erinnerung an den Steuerpflichtigen 

durchgeführt werden.  

Die im Fünften Teil, Titel III des Gerichtsgesetzbuches genannten Vollstreckungsmittel 

stellen ein Vollstreckungsmittel im Sinne des Absatzes 1 dar. 

 

Artikel 7 - 

§1. Die Einnahme- und Beitreibungsregister sowie die Heberollen werden nicht länger 

aufbewahrt, als es für den Zweck, für den sie erstellt wurden, erforderlich ist. Die 

maximale Aufbewahrungsfrist ist der 31. Dezember des Jahres, das dem Jahr folgt, in 

dem Folgendes geschehen ist: 

• Die Verjährung aller Handlungen, die in die Zuständigkeit des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen fallen; 

• Die vollständige Zahlung aller damit verbundenen Beträge; 

• Die endgültige Einstellung der damit verbundenen administrativen und gerichtlichen 

Verfahren und Beschwerden. 

 

§2. Die persönlichen Daten betreffend wird der Steuerpflichtige unter Einhaltung der 

DSGVO über die Nutzung seiner Daten wie folgt informiert:  

• Verantwortlicher der Verarbeitung: die Provinz LÜTTICH; 

• Zweck der Verarbeitungsvorgänge: Festlegung und Eintreibung der Steuern unter Angabe 

ihrer jeweiligen Bezeichnung; 

• Datenkategorien: identitätsbezogene Daten und finanzbezogene Daten; 

• Aufbewahrungsdauer: In Anwendung der Verordnung 2016/679 zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr 

(DSGVO) und des Gesetzes vom 30. Juli 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten dürfen personenbezogene Daten nur so lange 

aufbewahrt werden, wie es für die Verarbeitung, für die sie erhoben wurden, erforderlich ist.  

• Die Provinz Lüttich verpflichtet sich daher, die Daten so lange aufzubewahren, wie es für die 

Erreichung des Zwecks (siehe oben: Zweck der Verarbeitungsvorgänge), der die Erhebung 

und Speicherung der Daten gerechtfertigt hat, erforderlich ist, und zwar für eine Frist von 

maximal 5 Jahren, die der Verjährungsfrist im Bereich der Provinzialsteuern entspricht. Falls 

die Verjährung durch eine Handlung unterbrochen wird, wird die 5-Jahres-Frist erneuert, so 

dass die personenbezogenen Daten maximal 10 Jahre lang aufbewahrt werden dürfen. 

Die Daten die nicht mehr zur Erreichung des festgelegten Zwecks verwendet werden, 

können für die Provinz jedoch noch von verwaltungstechnischem und/oder gerichtlichem 

Interesse sein, insbesondere im Falle der Verwaltung einer administrativen oder 

gerichtlichen Streitsache. In diesem Fall werden sie so lange aufbewahrt, wie es für die 

Untersuchung der betreffenden Streitsache erforderlich ist, und zwar bis zur Entscheidung in 

letzter Instanz. 

Sie können auch aufbewahrt werden, um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen. 

Bestimmte Daten, deren historisches Interesse durch die vom Staatsarchiv 

herausgegebenen Richtlinien zur Sortierung der Provinzarchive bestätigt wird, können 

längerfristig aufbewahrt werden. 

Die Provinz Lüttich verpflichtet sich, Daten, die nach Ablauf der oben genannten 

Verjährungsfrist nicht mehr von administrativem Interesse sind, sowohl physisch als auch 

elektronisch zu löschen, oder nach Abschluss des Verfahrens vor den Gerichten durch ein 

Urteil oder einen Beschluss in letzter Instanz zu löschen; 

• Methode der Datenerhebung: Diese Methode hängt von der Weise ab, wie die Steuer unter 

Anwendung der für jeden Einzelfall geltenden Steuerverordnungen festgelegt wird. Es kann 

sich um Erklärungen, Stichprobenkontrollen oder eine durch die Verwaltung durchgeführte 

Bestandsaufnahme handeln. Sie kann auch im Einzelfall festgelegt werden, je nach Art der 

Steuer und der anzuwendenden Verordnung;  
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• Datenübermittlung: Die Daten werden nur an Dritte, die vom Gesetz oder aufgrund des 

Gesetzes zugelassen werden, oder an die vom Verantwortlichen der Datenverarbeitung zu 

diesem Zweck bevollmächtigten Subunternehmer übermittelt. Letztere werden gemäß 

Artikel 327 des CIR92 und Artikel 77 §1 des Gesetzbuchs über die gütliche Beitreibung und 

die Zwangsbeitreibung von Steuerforderungen und nichtsteuerlichen Forderungen 

übermittelt. 

 

Artikel 8 - Die allgemeine Verordnung über die Erhebung der Provinzialsteuern findet 

Anwendung auf die vorliegende Steuer sofern die vorstehenden Bestimmungen keine 

Abweichung erfordern. 
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N°55 | SERVICES PROVINCIAUX – TAXES 

Perception des taxes provinciales – Règlement relatif à la taxe sur les établissements dangereux, insalubres et 

incommodes ainsi que sur les établissements soumis au décret relatif au permis d’environnement – Exercices 

2026-2030. 

Résolution du Conseil provincial du 6 novembre 2025 approuvée par arrêté du Gouvernement wallon du 10 

décembre 2025. 
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       BESCHLUSS  

 

PROVINZIALSTEUERN AUF GEFÄHRLICHE, 

GESUNDHEITSGEFÄHRDENDE UND LÄSTIGE BETRIEBE 

SOWIE AUF EINRICHTUNGEN, DIE DEM DEKRET ÜBER DIE 

UMWELTGENEHMIGUNG UNTERLIEGEN – 2026 bis 2030  

 

 

DER LÜTTICHER PROVINZIALRAT, 

 

 

Aufgrund der Verfassung und insbesondere der Artikel 10, 41, 152, 170 und 172;  

 

Aufgrund des Gerichtsgesetzbuches und insbesondere der Artikel 1385decies 

1385undecies; 

 

Aufgrund des Einkommensteuergesetzbuchs, CIR92; 

 

Aufgrund des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung (kurz KLDD) 

und insbesondere der Artikel L2212-22, L2212-32, L2212-51 §5, L2212-65, 62 

Punkt 8, L2213-1, L2213-2, L2213-3, L2231-1 §1, L2231-8, L3131-1 §2 Punkt 3, 

insbesondere L3321-8bis, sowie L3321-1 bis L3321-12;  

 

Aufgrund des Dekrets vom 11. März 1999 über die Umweltgenehmigung;  

 

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 4. Juli 2002 zur Festlegung 

der Liste der Projekte, die einer Umweltverträglichkeitsstudie unterzogen werden 

müssen, und der klassifizierten Anlagen und Aktivitäten, insbesondere Anhang 1;  

 

Aufgrund der Allgemeinen Arbeitsschutzordnung;  

 

Aufgrund des Gesetzes vom 20. November 2022 (B.S. 30.11.2022) über 

verschiedene Steuer- und Finanzbestimmungen; 

 

Aufgrund der Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen über die Festlegung und 

Eintreibung der Provinzialsteuern;  

 

Aufgrund der allgemeinen Verordnung über den Schutz personenbezogener Daten; 

 

Aufgrund des Haushaltsschreibens des Ministers für lokale Behörden, 

Wohnungswesen und Sportinfrastrukturen der Wallonischen Region über die 

Erstellung der Haushaltspläne der Provinzen für das Jahr 2026, insbesondere des 

Teils, der sich auf die Besteuerung der Provinzen und die Steuernomenklatur 

bezieht;  

 

Aufgrund der Allgemeinen Verordnung über die Erhebung der Provinzialsteuern, die 

in der Sitzung vom 6. November 2025 für die Jahre 2026 bis 2030 verabschiedet 

wurde; 

 

Aufgrund der im Anhang beigefügten günstigen Stellungnahme zur Rechtmäßigkeit, 

die am 30. September 2025 eingeholt und noch am selben Tag vom Herrn 

Finanzdirektor der Provinz erteilt wurde; 

 

In der Erwägung, dass diese Verordnung für die Jahre 2026 bis 2030 keine 

inhaltlichen Änderungen erfordern wird; 
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In der Erwägung, dass im Vergleich zur Steuer auf gefährliche, 

gesundheitsgefährdende und lästige Betriebe sowie auf Einrichtungen, die dem 

Dekret über die Umweltgenehmigung unterliegen, der Steuersatz der Provinz für eine 

Einrichtung der Klasse 1 niedriger und für eine Einrichtung der Klasse 2 höher ist;  

In der Erwägung, dass der Durchschnitt von beiden eindeutig dem im Rundschreiben 

der Wallonischen Region empfohlenen Steuersatz entspricht; 

 

In der Erwägung, dass die Provinz Lüttich in ihrer Verordnung „Steuerentlastungen“ 

für die Jahre 2026 bis 2030 zahlreiche Befreiungen für neue industrielle Aktivitäten 

vorsieht; 

 

In Erwägung, dass der durch diese Steuerverordnung festgelegte Satz aus dem Jahr 

1994 stammt, und die einzige Anpassung seitdem der Umstellung auf den Euro mit 

Aufrundung auf die höhere Einheit entspricht;    

 

In der Erwägung, dass die Steuerverordnung 2025 über die betreffende Steuer, die 

per Beschluss vom Donnerstag, 26. September 2024 verabschiedet wurde, am 

Mittwoch, 30. Oktober 2024 per Erlass durch den Minister für lokale Behörden, 

Wohnungswesen und Sportinfrastrukturen der Wallonischen Region genehmigt 

wurde; 

 

In der Erwägung, dass diese Verordnung für die Jahre 2026 bis 2030 keine 

inhaltlichen Änderungen erfordern wird; 

 

In der Erwägung, dass Wege und Mittel für den Provinzhaushalt für die Jahre 2026 

bis 2030 bereitgestellt werden müssen; 

  

Auf Vorschlag des Provinzkollegiums, 

 

 

BESCHLIESST: 

 

Artikel 1 - Die im Anhang beigefügte Verordnung über die Provinzialsteuer auf 

gefährliche, gesundheitsgefährdende und lästige Betriebe sowie auf Einrichtungen, 

die dem Dekret über die Umweltgenehmigung unterliegen, für die Jahre 2026 bis 

2030 wird genehmigt. 

 

Artikel 2 - Die vorliegende Verordnung wird der Wallonischen Regierung gemäß 

Artikel L3131-1 ff. des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung zur 

Ausübung der besonderen Genehmigungsaufsicht übermittelt. 

 

Artikel 3 - Die vorliegende Verordnung tritt in Kraft, nachdem die Formalitäten der 

Veröffentlichung gemäß den Ad-hoc-Bestimmungen des Kodex der lokalen 

Demokratie und der Dezentralisierung erfüllt sind. 

 

 

Ergebnis der Abstimmung: 

• Anzahl der Abstimmenden: 

• Stimmen DAFÜR: 

• Stimmen DAGEGEN: 

• ENTHALTUNGEN: 

• EINSTIMMIG 
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Sitzung vom 6. November 2025 in LÜTTICH, 

 

Für den Provinzialrat: 

 

 

Der Generaldirektor der Provinz,     Der Präsident, 

 

 

 

 

    Pierre BROOZE             Jean-Claude JADOT  
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VERORDNUNG ÜBER DIE PROVINZIALSTEUER AUF 

GEFÄHRLICHE, GESUNDHEITSGEFÄHRDENDE UND LÄSTIGE 

BETRIEBE SOWIE AUF EINRICHTUNGEN, DIE DEM DEKRET ÜBER 

DIE UMWELTGENEHMIGUNG UNTERLIEGEN – STEUERJAHRE 

2026 bis 2030 

 

 

 
 

Artikel 1 - Zugunsten der Provinz Lüttich wird für die Jahre 2026 bis 2030 eine 

jährliche Steuer auf gefährliche, gesundheitsgefährdende und lästige Betriebe sowie 

auf Einrichtungen, die dem Dekret über die Umweltgenehmigung unterliegen, 

erhoben. 

Dies betrifft: 

1. die aufgrund der Allgemeinen Arbeitsschutzordnung betriebenen gefährlichen, 

gesundheitsgefährdenden und lästigen Betriebe der ersten Klasse, die unter 

Titel 1 Kapitel II der Allgemeinen Arbeitsschutzordnung aufgelistet sind, und 

die Einrichtungen, die im Königlichen Erlass vom 28. Februar 1963 erwähnt 

sind und durch die allgemeine Ordnung zum Schutz der Bevölkerung und der 

Arbeitnehmer gegen die Gefahren ionisierender Strahlungen in die Klassen I 

und II eingestuft worden sind; 

2. die Betriebe der Klassen 1 und 2, die dem Dekret vom 11. März 1999 über die 

Umweltgenehmigung und dem Erlass der Wallonischen Regierung vom 

4. Juli 2002 zur Festlegung der Liste der einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

zu unterziehenden Projekte sowie der eingestuften Anlagen und Tätigkeiten 

unterliegen und betrieben werden. 

Falls ein oder mehrere Betriebe eingerichtet werden, ist die Steuer so oft zu 

entrichten, wie es Betriebe gibt. 

Dies betrifft steuerpflichtige Elemente, die am 1. Januar des Steuerjahrs bestehen. 

 

Artikel 2 - Die Steuer wird vom Betreiber der in Artikel 1 erwähnten Betriebe 

geschuldet. 

 

Artikel 3 - Die Steuer wird auf 50 € pro steuerpflichtiges Element festgelegt. 

 

Artikel 4 - Von der Steuer befreit werden:  

- Betriebe, die während des gesamten dem Veranlagungsjahr vorausgehenden 

Jahres stillstanden. Die Steuer wird um die Hälfte gekürzt für Elemente, die in 

besagtem Jahr mindestens sechs aufeinanderfolgende Monate lang stillstanden; 

- Betriebe, die durch den Staat, die Provinz und die Gemeinden betrieben werden, 

im Sinne einer kostenlosen gemeinnützigen Dienstleistung; 

- Betriebe, die von Vereinigungen ohne Gewinnerzielungsabsicht betrieben 

werden; 

- Betriebe, die von landwirtschaftlichen Unternehmen betrieben werden; 

- individuelle Kläranlagen oder -einheiten zur Abwasserbehandlung, die Mengen 

häuslicher Abwässer behandeln, die einer Belastung von bis zu 

20 Einwohneräquivalenten und von 20 bis 100 Einwohneräquivalenten 

entsprechen; 

- Einrichtungen, die geothermische Bohrungen und Sondierungen 

(Wärmepumpen) durchführen.  

 

Artikel 5 - Die Steuer wird mittels Heberollen eingetrieben.  
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Die Provinzverwaltung ist ermächtigt, alle Auskünfte einzuholen, die für die 

Besteuerung erforderlich sind. 

 

Artikel 6 - Der Steuerbetrag muss auf das Konto, das die Provinz zu diesem Zweck 

eingerichtet hat, eingezahlt werden. 

 

Artikel 7 -  

§1.  Wird die Steuer innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht vollständig bezahlt, 

erhält der Steuerpflichtige ein einfaches Erinnerungsschreiben, ohne zusätzliche 

Kosten. 

Er erhält anschließend per Einschreiben eine Zahlungsmahnung, deren tatsächliche 

Kosten zu seinen Lasten gehen. 

Diese Kosten werden über ein Steuerbescheidsystem eingezogen.  

Diese Mahnung stellt die in Artikel L3321-8bis des KLDD genannte Erinnerung dar. 

§2. Die an den Steuerpflichtigen gerichtete Zahlungsmahnung darf erst nach Ablauf 

einer Frist von 10 Kalendertagen ab dem 1. Tag nach dem auf dem Steuerbescheid 

genannten Fälligkeitsdatum versandt werden. 

Diese Zahlungsmahnung wird erst am 3. Werktag nach ihrem Versandtag an den 

Steuerpflichtigen wirksam. 

Die Zahlungsmahnung gilt als Inverzugsetzung. Daher fallen gemäß Artikel 14 des 

CRAF Verzugszinsen in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes an. 

§3. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung werden auf die als Steuer geschuldeten Beträge 

Verzugszinsen zugunsten der Provinz erhoben. Die Höhe der Verzugszinsen wird 

unter Anwendung von Artikel 414 des CIR92 berechnet. 

Eine Befreiung der Verzugszinsen kann nur in besonderen Fällen gewährt werden und 

muss vom Provinzkollegium beschlossen werden.  

§4. Die erste Vollstreckungsmaßnahme darf erst nach Ablauf einer Frist von einem 

Monat ab dem dritten Werktag nach Versand der Erinnerung an den Steuerpflichtigen 

durchgeführt werden.  

Die im Fünften Teil, Titel III des Gerichtsgesetzbuches genannten 

Vollstreckungsmittel stellen ein Vollstreckungsmittel im Sinne des Absatzes 1 dar. 

 

Artikel 8 - 

§1. Die Einnahme- und Beitreibungsregister sowie die Heberollen werden nicht 

länger aufbewahrt, als es für den Zweck, für den sie erstellt wurden, erforderlich ist. 

Die maximale Aufbewahrungsfrist ist der 31. Dezember des Jahres, das dem Jahr 

folgt, in dem Folgendes geschehen ist: 

• Die Verjährung aller Handlungen, die in die Zuständigkeit des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen fallen; 

• Die vollständige Zahlung aller damit verbundenen Beträge; 

• Die endgültige Einstellung der damit verbundenen administrativen und 

gerichtlichen Verfahren und Beschwerden. 

 

§2. Die persönlichen Daten betreffend wird der Steuerpflichtige unter Einhaltung der 

DSGVO über die Nutzung seiner Daten wie folgt informiert:  

• Verantwortlicher der Verarbeitung: die Provinz LÜTTICH; 

• Zweck der Verarbeitungsvorgänge: Festlegung und Eintreibung der Steuern 

unter Angabe ihrer jeweiligen Bezeichnung; 

• Datenkategorien: identitätsbezogene Daten und finanzbezogene Daten; 

• Aufbewahrungsdauer: In Anwendung der Verordnung 2016/679 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und 

zum freien Datenverkehr (DSGVO) und des Gesetzes vom 30. Juli 2018 zum 
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Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

dürfen personenbezogene Daten nur so lange aufbewahrt werden, wie es für 

die Verarbeitung, für die sie erhoben wurden, erforderlich ist.  

• Die Provinz Lüttich verpflichtet sich daher, die Daten so lange 

aufzubewahren, wie es für die Erreichung des Zwecks (siehe oben: Zweck 

der Verarbeitungsvorgänge), der die Erhebung und Speicherung der Daten 

gerechtfertigt hat, erforderlich ist, und zwar für eine Frist von maximal 5 

Jahren, die der Verjährungsfrist im Bereich der Provinzialsteuern entspricht. 

Falls die Verjährung durch eine Handlung unterbrochen wird, wird die 5-

Jahres-Frist erneuert, so dass die personenbezogenen Daten maximal 10 

Jahre lang aufbewahrt werden dürfen. 

Die Daten die nicht mehr zur Erreichung des festgelegten Zwecks verwendet 

werden, können für die Provinz jedoch noch von verwaltungstechnischem 

und/oder gerichtlichem Interesse sein, insbesondere im Falle der Verwaltung 

einer administrativen oder gerichtlichen Streitsache. In diesem Fall werden 

sie so lange aufbewahrt, wie es für die Untersuchung der betreffenden 

Streitsache erforderlich ist, und zwar bis zur Entscheidung in letzter Instanz. 

Sie können auch aufbewahrt werden, um einer gesetzlichen Verpflichtung 

nachzukommen. 

Bestimmte Daten, deren historisches Interesse durch die vom Staatsarchiv 

herausgegebenen Richtlinien zur Sortierung der Provinzarchive bestätigt 

wird, können längerfristig aufbewahrt werden. 

Die Provinz Lüttich verpflichtet sich, Daten, die nach Ablauf der oben 

genannten Verjährungsfrist nicht mehr von administrativem Interesse sind, 

sowohl physisch als auch elektronisch zu löschen, oder nach Abschluss des 

Verfahrens vor den Gerichten durch ein Urteil oder einen Beschluss in letzter 

Instanz zu löschen; 

• Methode der Datenerhebung: Diese Methode hängt von der Weise ab, wie 

die Steuer unter Anwendung der für jeden Einzelfall geltenden 

Steuerverordnungen festgelegt wird. Es kann sich um Erklärungen, 

Stichprobenkontrollen oder eine durch die Verwaltung durchgeführte 

Bestandsaufnahme handeln. Sie kann auch im Einzelfall festgelegt werden, 

je nach Art der Steuer und der anzuwendenden Verordnung;  

• Datenübermittlung: Die Daten werden nur an Dritte, die vom Gesetz oder 

aufgrund des Gesetzes zugelassen werden, oder an die vom 

Verantwortlichen der Datenverarbeitung zu diesem Zweck bevollmächtigten 

Subunternehmer übermittelt. Letztere werden gemäß Artikel 327 des CIR92 

und Artikel 77 §1 des Gesetzbuchs über die gütliche Beitreibung und die 

Zwangsbeitreibung von Steuerforderungen und nichtsteuerlichen 

Forderungen übermittelt. 

  

 

Artikel 9 - Die allgemeine Verordnung über die Erhebung der Provinzialsteuern 

findet Anwendung auf die vorliegende Steuer sofern die vorstehenden Bestimmungen 

keine Abweichung erfordern. 
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N°56 | SERVICES PROVINCIAUX – TAXES 

Perception des taxes provinciales – Règlement relatif à la taxe sur les exonérations en faveur d’activités 

industrielles nouvelles – Exercices 2026-2030. 

Résolution du Conseil provincial du 6 novembre 2025 approuvée par arrêté du Gouvernement wallon du 10 

décembre 2025. 
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       BESCHLUSS  

 

VERORDNUNG IN BEZUG AUF STEUERENTLASTUNGEN 

ZUGUNSTEN NEUER INDUSTRIELLER TÄTIGKEITEN – 

STEUERJAHRE 2026 bis 2030 

 

 

            DER LÜTTICHER PROVINZIALRAT, 

 

 

 

Aufgrund der Verfassung und insbesondere der Artikel 10, 41, 152, 170 und 172;  

 

Aufgrund des Gerichtsgesetzbuches und insbesondere der Artikel 1385decies 

1385undecies ; 

 

Aufgrund des Einkommensteuergesetzbuchs, CIR92; 

 

Aufgrund des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung (kurz KLDD) 

und insbesondere der Artikel L2212-22, L2212-32, L2212-51 §5, L2212-65, 62 

Punkt 8, L2213-1, L2213-2, L2213-3, L2231-1 §1, L2231-8, L3131-1 §2 Punkt 3, 

insbesondere L3321-8bis, sowie L3321-1 bis L3321-12;  

 

Aufgrund des Gesetzes vom 20. November 2022 (B.S. 30.11.2022) über 

verschiedene Steuer- und Finanzbestimmungen; 

 

Aufgrund der Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen über die Festlegung und 

Eintreibung der Provinzialsteuern;  

 

Aufgrund der allgemeinen Verordnung über den Schutz personenbezogener Daten; 

 

Aufgrund des Haushaltsschreibens des Ministers für lokale Behörden, 

Wohnungswesen und Sportinfrastrukturen der Wallonischen Region über die 

Erstellung der Haushaltspläne der Provinzen für das Jahr 2026, insbesondere des 

Teils, der sich auf die Besteuerung der Provinzen und die Steuernomenklatur 

bezieht;  

 

Aufgrund der Allgemeinen Verordnung über die Erhebung der Provinzialsteuern, die 

in der Sitzung vom 6. November 2025 für die Jahre 2026 bis 2030 verabschiedet 

wurde; 

 

Aufgrund der im Anhang beigefügten günstigen Stellungnahme zur Rechtmäßigkeit, 

die am 30. September 2025 eingeholt und noch am selben Tag vom Herrn 

Finanzdirektor der Provinz erteilt wurde; 

 

In der Erwägung, dass die Steuerverordnung 2025 über Steuerentlastungen 

zugunsten neuer industrieller Tätigkeiten, die per Beschluss vom 26. September 

2024 verabschiedet wurde und am 30. Oktober 2024 per Erlass durch den Minister 

für lokale Behörden, Wohnungswesen und Sportinfrastrukturen der Wallonischen 

Region genehmigt wurde;  

  

In der Erwägung, dass diese Verordnung für 2026 keine inhaltlichen Änderungen 

erfordern wird;  

 

In der Erwägung, dass die Ansiedlung von neuen industriellen Betrieben auf dem 

Gebiet der Provinz Lüttich gefördert und ihre Entwicklung während der 
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wirtschaftlichen Expansions- und Wachstumsperiode u. a. durch Steuerentlastungen 

unterstützt werden muss; 

 

Auf Vorschlag des Provinzkollegiums, 

 

 

BESCHLIESST: 

 

 

Artikel 1 - Die im Anhang beigefügte Verordnung in Bezug auf Steuerentlastungen 

zugunsten neuer industrieller Tätigkeiten für die Jahre 2026 bis 2030 wird genehmigt. 

 

Artikel 2 - Die vorliegende Verordnung wird der Wallonischen Regierung gemäß 

Artikel L3131-1 ff. des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung zur 

Ausübung der besonderen Genehmigungsaufsicht übermittelt. 

 

Artikel 3 - Die vorliegende Verordnung tritt in Kraft, nachdem die Formalitäten der 

Veröffentlichung gemäß den Ad-hoc-Bestimmungen des Kodex der lokalen 

Demokratie und der Dezentralisierung erfüllt sind. 

 

 

Ergebnis der Abstimmung: 

 

• Anzahl der Abstimmenden: 

• Stimmen DAFÜR: 

• Stimmen DAGEGEN: 

• ENTHALTUNGEN: 

• EINSTIMMIG 

 

 

Sitzung vom 6. November 2025 in LÜTTICH 

 

 

Für den Provinzialrat: 

 

 

 

Der Generaldirektor der Provinz,   Der Präsident, 

 

 

 

 

     Pierre BROOZE           Jean-Claude JADOT 
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VERORDNUNG IN BEZUG AUF STEUERENTLASTUNGEN 

ZUGUNSTEN NEUER INDUSTRIELLER TÄTIGKEITEN – 

STEUERJAHRE 2026 bis 2030 

  

 
 

Artikel 1 - Natürliche oder juristische Personen, die auf dem Gebiet der 

Provinz neue industrielle Tätigkeiten im Sinne des Gesetzes vom 24. Mai 1959 zur 

Erweiterung der Erleichterungen für den Zugang des Mittelstands zum Berufs- und 

Handwerkskredit, des Gesetzes vom 17. Juli 1959 zur Einführung und Koordinierung 

der Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftsaufschwungs und der Schaffung neuer 

Industrien, des Gesetzes vom 30. Dezember 1970 über den Wirtschaftsaufschwung, 

das durch den Erlass des wallonischen Regionalrats vom 25. Juni 1992 ersetzt wird, 

des Gesetzes vom 4. August 1978 zur wirtschaftlichen Neuorientierung und des 

Königlichen Erlasses vom 23. Dezember 1982 über die Schaffung von 

Beschäftigungsgebieten einführen, haben ab Beginn der Tätigkeiten Anspruch auf 

eine Befreiung von der Provinzialsteuer auf gefährliche, gesundheitsgefährdende und 

lästige Betriebe sowie auf Anlagen und Tätigkeiten, die dem Dekret über die 

Umweltgenehmigung unterliegen. 

 

Artikel 2 - Der Steuernachlass wird für eine Dauer von fünf Jahren gewährt und 

entspricht dem durch die neue industrielle Tätigkeit erzeugten Zuwachs der 

steuerpflichtigen Grundlage. 

 

Artikel 3 - Die Modalitäten zum Entzug der durch vorerwähnte Gesetze 

vorgesehenen Vorteile sind mutatis mutandis auf vorliegende Nachlasse anwendbar. 

 

Artikel 4 - Unbeschadet des Rechts, in den gesetzlich vorgeschriebenen Formen und 

Fristen einen Widerspruch gegen die in den Heberollen eingetragenen Steuern 

einzureichen, muss der Antrag auf Steuerbefreiung innerhalb eines Jahres ab 

Aufnahme der von vorliegenden Bestimmungen betroffenen neuen industriellen 

Tätigkeiten eingereicht werden. 

Die Anträge, die nach dieser Frist eingereicht werden, werden jedoch für die 

Gewährung der Steuerbefreiung während der in Artikel 2 vorgesehenen Dauer 

berücksichtigt, wobei die Anzahl Jahre abgezogen wird, die zwischen der Aufnahme 

der neuen Tätigkeiten und der Einreichung des Antrags verstrichen ist. 

 

Artikel 5 - Vorliegende Verordnung wird für die Dauer von 5 Jahren verabschiedet. 
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N°57 | SERVICES PROVINCIAUX – TAXES 

Perception des taxes provinciales – Résolution fixant le taux des centimes additionnels provinciaux au 

précompte immobilier – Exercices 2026-2030. 

Résolution du Conseil provincial du 6 novembre 2025 qui n’a appelé aucune mesure de tutelle de la part de la 

Région wallonne (dépêche ministérielle du 15/12/2025). 
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BESCHLUSS  

 

ZUSCHLAGHUNDERTSTEL AUF DEN 

IMMOBILIENSTEUERVORABZUG ZUGUNSTEN DER 

PROVINZ - STEUERJAHRE 2026 bis 2030 

 

  

DER LÜTTICHER PROVINZIALRAT, 

 

 

 

Aufgrund der Verfassung und insbesondere der Artikel 10, 41, 152, 170 und 

172;  

 

Aufgrund des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung (kurz 

KLDD) und insbesondere der Artikel L2212-32, L2212-51 §5, L2213-1, L2213-2, 

L2213-3, L2231-1 §1, L2231-8, L3131-1 §2 Punkt 3, L3321-1 bis L3321-12; 

 

Aufgrund des Dekrets vom 6. Mai 1999 über die Festsetzung, die Beitreibung 

und die Streitsachen bezüglich der regionalen direkten Abgaben, das für den 

Immobilienvorabzug anwendbar ist;  

 

Aufgrund des wallonischen Dekrets vom 17. Dezember 2020 betreffend die 

gesetzlichen Anpassungen im Hinblick auf die Übernahme des Dienstes für den 

Immobilienvorabzug auf die Wallonische Region anstelle des obsolet gewordenen 

wallonischen Dekrets vom 28. November 2019 zur Ratifizierung des Beschlusses, 

die Übertragung des Dienstes für den Immobilienvorabzug auf die Wallonische 

Region zu vertagen; 

 

Aufgrund der Bestimmungen von Titel VII, Kapitel 1, 3, 4, 7 bis 10 des 

Einkommensteuergesetzbuches und der Artikel 126 bis 175 des 

Ausführungserlasses dieses Gesetzbuches; 

 

Aufgrund des Gesetzes vom 19. April 2014 zur Abänderung des 

Einkommensgesetzbuches 1992 hinsichtlich der Zusatzsteuern auf regionale 

Steuern; 

 

Aufgrund des Haushalts- und Steuerrundschreibens des Ministers für lokale 

Behörden, Wohnungswesen und Sportinfrastrukturen der Wallonischen Region 

für 2026, insbesondere in seinem Teil, der sich auf die Besteuerung der 

Provinzen bezieht;  

 

Aufgrund der Übermittlung des Dossiers an den Herrn Finanzdirektor der Provinz 

am 30. September 2025, um seine Zustimmung gemäß Artikel L2212-65 des 

KLDD zu erhalten;  

 

Aufgrund der im Anhang beigefügten günstigen Stellungnahme zur 

Rechtmäßigkeit des Finanzdirektors vom 30. September 2025; 

 

In der Erwägung, dass für das Jahr 2025 der für die Zuschlaghundertstel auf den 

Immobilienvorabzug festgelegte Betrag, der durch die Resolution vom 

Donnerstag, 26. September 2024 angenommen wurde und keine Maßnahme der 

Aufsichtsbehörde seitens der Wallonischen Region hervorgerufen hat (Mitteilung 

vom Mittwoch, 23. Oktober 2024), für die Jahre 2026 bis 2030 nicht abgeändert 

werden muss; 
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In der Erwägung, dass die Beitreibung dieser Steuer durch den öffentlichen 

Dienst der Wallonie erfolgt, wie es das Dekret vom 6. Mai 1999 über die 

Festsetzung, die Beitreibung und die Streitsachen bezüglich der regionalen 

direkten Abgaben vorschreibt;  

 

In der Erwägung, dass der von der Provinz Lüttich festgesetzte Satz der 

Zuschlaghundertstel auf den Immobilienvorabzug (1.750) höher ist als der durch 

das Rundschreiben der Wallonischen Region für 2026 (1.500); 

In der Erwägung, dass jedoch verschiedene Argumente für die Beibehaltung des 

Satzes von 1.750 Zuschlaghundertstel sprechen, da er dazu beiträgt, dass die 

Provinz Lüttich über die für die Entwicklung und Fortbestand ihrer Politik 

erforderlichen finanziellen Mittel verfügt; 

Dass diese aus den folgenden grundlegenden Zielen bestehen: 

• Die gemeinsamen Töpfe für einen Betrag von 5.990.000,00 €; 

• Die Investitionen im Bereich Sicherheit für einen Betrag von 

4.970.000,00 €; 

• Die Investitionen im Bereich Energie für einen Betrag von 

1.470.000,00 €; 

• Die Investitionen im Bereich Instandhaltung für einen Betrag von 

11.108.000,00 €; 

• Die Weiterführung von laufenden Projekten für einen Betrag von 

5.335.000,00 €; 

• Die Durchführung neuer Projekte für einen Betrag von 5.830.000,00 €; 

• Die Investitionen im Bereich Wasserläufe für einen Betrag von 

1.000.000,00 €; 

 

 Es wurden große Projekte umgesetzt, so wie:  

• Der Bau einer neuen Schule für die paramedizinische Hochschule für 

einen Betrag von 36.000.000 €; 

• Der Abschluss der Restaurierung der denkmalgeschützten Teile des 

Schlosses Jehay und seiner Anlage für einen Betrag von 3.958.703 €;  

• Die Einrichtung einer Unterkunft in Vieuxville für einen Betrag von 

1.748.056,68 €. 

• Die Einrichtung des Standorts Saint-Laurent zur Unterbringung der 

Gesundheits- und Sozialdienste für einen Betrag von 2.434.668 €; 

• Die Durchführung von Arbeiten am Standort Saint-Laurent zur 

Installation einer geothermischen Heizung für einen Betrag von 

2.469.636,00 €; 

• Die Arbeiten an Flüssen der zweiten Kategorie für einen Betrag von einer 

Million Euro; 

• Die Einrichtung des Wäscheaufbereitungszentrums der Provinz Lüttich 

und der Bau einer Papierlagerhalle in Hauts-Sarts für einen Betrag von 

2.308.026 €; 

• Die Sicherheitsarbeiten an verschiedenen Fassaden 500.000,00 €; 

• Der Bau einer neuen Schule am Standort Parc des Marêts in Seraing für 

einen geschätzten Betrag von 12.650.000 €, der eine Rationalisierung 

der Immobilien ermöglicht; 

• Der Bau einer neuen Schule am Standort des EP Huy für einen 

geschätzten Betrag von 6.555.000 €, der eine Rationalisierung der 

Immobilien ermöglicht; 

• Die Renovierung und Verbesserung der Energieeffizienz des Kulturraums 

im Kurth-Saal (3.205.000 €); 

 

 Und in der Zukunft:  



513 
 

 

Bulletin provincial 2025/10 

• Die Renovierung der Sanitäranlagen in den Schulen für einen 

Gesamtbetrag von 9.000.000 € über 3 Jahre; 

• Die Schaffung einer Übungsinfrastruktur für die Feuerwehr am Standort 

Amay für 4.000.000 €; 

• Die Renovierung der Kühlaggregate im Museum des wallonischen Lebens 

für einen Betrag von 600.000 €; 

• Die Fortsetzung der Restaurierung des Schloss Jehay für einen Betrag 

von 2.425.000,00 €; 

• Die Renovierung des Gebäudes am Boulevard de la Sauvenière, die 

2026 beginnen wird und eine Million Euro kosten wird; 

• Arbeiten an Wasserläufen der zweiten Kategorie für einen Betrag von 

866.000 €;  

• Die Fortsetzung der Renovierung und Einrichtung des Standorts Saint-

Laurent für einen Betrag von 300.000 €; 

• Der Abriss einer veralteten Mauerwerkshalle und die Schaffung eines 

Parkplatzes in Seraing im Rahmen der Rationalisierung der Immobilien 

und der Mobilität für einen Betrag von 1.550.000 €; 

• Die Renovierung von Umkleideräumen und Sanitäranlagen in Seraing 

und Verviers für einen Betrag von 600.000 €; 

• Die Fortsetzung der Einrichtung einer Unterkunft in Vieuxville für einen 

Betrag von 600.000 €; 

• Die Erneuerung des Bewässerungssystems und die Instandsetzung des 

Kunstrasenplatzes des CREF in Blegny für einen Betrag von 250.000 €; 

• Die Anpassung der elektrischen Anlagen, der Brandmeldeanlage und der 

Aufzüge an die Vorschriften für einen Betrag von 1.350.000 €. 

 

Dieser Aufzählung sind Instandhaltungs- und Nachhaltigkeitsarbeiten am 

Gebäudebestand der Provinz hinzuzufügen, die sich ungefähr auf +/- 7,5 Mio. € 

belaufen. 

 

In Anbetracht dessen, dass Folgendes ebenfalls zu berücksichtigen ist:  

• Der Ausbau der Partnerschaft mit den lokalen Behörden, insbesondere 

durch die Fortsetzung der Weiterbildung des Personals;  

• Die Aufrechterhaltung der Beschäftigung mit einem hohen Niveau an 

Statutaren;  

• Ein allgemeiner Rückgang der erwarteten Einnahmen angesichts 

steigender Ausgaben der Provinz als Folge der: 

1. Senkung der Dotation des Fonds der Provinzen; 

2. von der wallonischen Region auferlegten Teilfinanzierung der 

Hilfeleistungszonen;  

3. Die Abschaffung zahlreicher Steuern seit dem regionalen Beschluss 

im Zusammenhang mit dem Steuerfrieden und -stopp, der 1998 

eingeführt wurde, wodurch ihr ein Teil ihrer finanziellen 

Ressourcen entzogen wird; 

4. Die Indexierung der gehälter des Provinzpersonals; 

 

In der Erwägung, dass außerdem die Erhebung von Zuschlaghundertstel auf den 

Immobiliensteuervorabzug je nach Steuerjahr durch erhebliche Nachlässe 

beeinflusst werden kann; 

Dass für die Steuerjahre 2026 bis 2030 auch Entlastungen im Zusammenhang 

mit den Zuschlaghundertsteln auf den Immobilienvorabzug berücksichtigt 

werden müssen;  

Dass tatsächlich zu befürchten ist, dass angesichts des wirtschaftlichen 

Kontextes der Ertrag der Zuschlaghundertstel in Zukunft geschwächt wird;  
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Dass Vorsicht also angebracht ist, da unangenehme Überraschungen auf dieser 

Ebene immer möglich sind; 

 

In der Erwägung, dass die Provinz Lüttich auch in diesem Jahr ihre Bereitschaft 

bekräftigt, den Grundsatz des Steuerstopps zu respektieren, und zwar seit 2013, 

da keine neue Steuer erhoben wurde und die Sätze der geltenden Steuern 

unverändert bleiben; 

 

In der Erwägung, dass es außerdem auch deutlich ist, dass der Anstieg der 

Provinzausgaben im Zusammenhang mit dem allgemeinen Kontext einen großen 

Einfluss auf die Personal-, Betriebs- und vor allem die Energieausgaben in der 

aktuellen Konjunktur hat; 

In der Erwägung, dass schließlich zu erwähnen ist, dass der Beschluss über die 

Höhe des Zuschlaghundertstel auf den Immobiliensteuervorabzug in den 

vergangenen Jahren nicht Gegenstand einer Maßnahme der Aufsichtsbehörde 

gewesen ist; 

Dass die Provinz Lüttich seit 1994 zahlreiche Steuern abgeschafft hat, wodurch 

ihr ein Teil ihrer Finanzmittel entzogen wurde; 

 

In der Erwägung, dass demnach die Beibehaltung des derzeitigen Satzes durch 

die vorstehenden Überlegungen und durch die Notwendigkeit gerechtfertigt ist, 

die Mittel und Wege für den Haushalt der Provinz für die Jahre 2026 bis 2030 

bereitzustellen;  

 

Auf Vorschlag des Provinzkollegiums, 

 

 

 

BESCHLIESST: 

 

Artikel 1 - Zugunsten der Provinz Lüttich werden für die Jahre 2026 bis 2030 

1.750 Zuschlaghundertstel auf den Immobiliensteuervorabzug erhoben. 

 

Artikel 2 - Die vorliegende Verordnung wird übermittelt an die Wallonische 

Regierung zur Ausübung der allgemeinen Aufsicht über die Annullierung mit 

obligatorischer Übermittlung gemäß Artikel L3122-2 des Kodex der lokalen 

Demokratie und der Dezentralisierung; 

 

Artikel 3 - Die vorliegende Verordnung tritt in Kraft, nachdem die Formalitäten 

der obligatorischen Übermittlung an die Wallonische Regierung und der 

Veröffentlichung gemäß den Ad-hoc-Bestimmungen des Kodex der lokalen 

Demokratie und der Dezentralisierung erfüllt sind. 

 

Ergebnis der Abstimmung: 

 

• Anzahl der Abstimmenden: 

• Stimmen DAFÜR: 

• Stimmen DAGEGEN: 

• ENTHALTUNGEN: 

• EINSTIMMIG 
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Sitzung vom 6. November 2025 in Lüttich. 

 

Für den Provinzialrat: 

 

 

 

 

Der Generaldirektor der Provinz,    Der Präsident, 

 

 

 

 

      Pierre BROOZE             Jean-Claude JADOT 
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N°58| SERVICES PROVINCIAUX – FINANCES 

Note de politique générale 2026 soumise au Conseil provincial le 3 novembre 2025. 
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N°59| SERVICES PROVINCIAUX – FINANCES 

Récapitulation générale du budget de l’année 2026 votée par le Conseil provincial le 6 novembre 2025 et 

approuvée par arrêté du Gouvernement wallon en date du 8 décembre 2025. 

 

Fonction Service ordinaire Recettes Dépenses 

  Années antérieures 34.751,19 800.000,00 

F009 Général 2.880.000,00 2.436.000,00 

F019 Dette générale 
 

1.202.970,00 

F029 Fonds 46.179.309,56   

F049 Impôts 259.233.500,00 53.500,00 

F059 Assurances 1.078.346,00 4.180.000,00 

F069 Prélèvements 5.260.000,00 30.760.000,00 

F103 Autorités provinciales 2.820,00 2.870.340,00 

F123 Administration générale 18.013.069,00 82.657.934,00 

F129 Patrimoine privé 342.580,00 2.790.125,00 

F139 Services généraux 819.150,00 36.432.397,00 

F169 Relations extérieures et internationales  5.010,00 1.937.255,00 

F399 Sécurité et ordre public 9.389.318,82 52.010.011,85 

F429 Communications routières 
 

95.480,00 

F449 Voies navigables - Hydraulique 10,00 1.104.390,00 

F529 Economie, commerce et artisanat 
 

4.754,00 

F559 Industrie et énergie 7.226.443,00 2.441.820,25 

F569 Tourisme 402.010,00 5.730.594,00 

F699 Agriculture 269.175,00 9.494.193,00 

F719 Enseignement : Affaires générales 20.015.795,00 39.216.510,00 

F739 Enseignement secondaire 113.288.720,00 142.197.483,00 

F749 Enseignement supérieur 66.784.850,00 69.302.435,00 

F759 Enseignement pour handicapés 6.424.945,00 10.197.799,00 

F760 Complexes de délassement 1.194.010,00 5.779.191,00 

F761 Jeunesse 0,00 0,00 

F763 Culture, loisirs et fêtes 1.758.010,00 22.993.615,00 

F769 Sports 793.625,00 8.311.069,00 

F789 Arts 747.600,00 9.601.627,00 

F799 Cultes et laïcité 
 

1.991.275,00 

F869 Interventions sociales et famille 142.810,00 3.641.397,00 

F872 Soins de santé 1.031.020,00 11.495.933,00 

F879 Hygiène et salubrité publique 50,00 1.037.801,00 

F939 Logement et aménagement du 

territoire 280.000,00 806.060,00 

  TOTAL 563.596.927,57 563.573.959,10 
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Fonction Service extraordinaire Recettes Dépenses 

  Années antérieures 25.762.027,34 25.774.802,75 

F009 Général 5.000,00 80.000,00 

F029 Fonds 0,00 0,00 

F049 Impôts 0,00 0,00 

F059 Assurances 100.000,00 100.000,00 

F069 Prélèvements 30.760.000,00 0,00 

F103 Autorités provinciales 0,00 20.000,00 

F123 Administration générale 1.490.000,00 13.241.000,00 

F129 Patrimoine privé 50,00 395.000,00 

F139 Services généraux 4.000,00 800.001,00 

F169 Relations extérieures et internationales  0,00 1,00 

F399 Sécurité et ordre public 0,00 0,00 

F429 Communications routières 0,00 200.000,00 

F449 Voies navigables - Hydraulique 0,00 1.000.000,00 

F529 Economie, commerce et artisanat 0,00 0,00 

F559 Industrie et énergie 0,00 0,00 

F569 Tourisme 0,00 825.000,00 

F699 Agriculture 0,00 105.000,00 

F719 Enseignement : Affaires générales 500.000,00 7.437.500,00 

F739 Enseignement secondaire 4.855.000,00 4.855.000,00 

F749 Enseignement supérieur 1.620.000,00 1.970.000,00 

F759 Enseignement pour handicapés 0,00 40.000,00 

F760 Complexes de délassement 420.000,00 600.000,00 

F761 Jeunesse 0,00 0,00 

F763 Culture, loisirs et fêtes 275.000,00 600.000,00 

F769 Sports 0,00 1.120.000,00 

F789 Arts 2.360.000,00 3.471.000,00 

F799 Cultes et laïcité 0,00 86.000,00 

F869 Interventions sociales et famille 0,00 50.000,00 

F872 Soins de santé 0,00 5.050.000,00 

F879 Hygiène et salubrité publique 0,00 320.000,00 

F939 Logement et aménagement du 

territoire 0,00 0,00 

  TOTAL 68.151.077,34 68.140.304,75 
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N°60| SERVICES PROVINCIAUX – FINANCES 

Avis de la Cour des comptes – Projet de budget des recettes et des dépenses de la Province de Liège pour 

l’exercice 2026, approuvé par la chambre française le 4 novembre 2025. 
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N°61| SERVICES PROVINCIAUX – ENSEIGNEMENT 

Modification du Règlement général des études (RGE) de l’enseignement secondaire. 

Résolution du Conseil provincial du 18 décembre 2025. 
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N°62| SERVICES PROVINCIAUX – ENSEIGNEMENT 

Fusion de l’IPEFA Sup’ Seraing et de l’IPEFA Sup’ Liège. 

Résolution du Conseil provincial du 18 décembre 2025. 
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N°63 | AUTORITÉS PROVINCIALES – QUESTIONS D’ACTUALITÉ POSÉES PAR LES MEMBRES DU 

CONSEIL PROVINCIAL ET RÉPONSES DONNÉES PAR LE COLLÈGE PROVINCIAL 

Questions d’actualité de membres du Conseil provincial concernant la suppression du brevet infirmier, la fusion 

des Communes de Liège et Herstal, et la prolifération du frelon asiatique, et réponses du Collège provincial 

(Mme Katty Firquet et M. André Denis – 27 novembre 2025). 
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N°64 | AUTORITÉS PROVINCIALES – QUESTIONS ÉCRITES POSÉES PAR LES MEMBRES DU CONSEIL 

PROVINCIAL ET RÉPONSES DONNÉES PAR LE COLLÈGE PROVINCIAL 

Question posée par M. le Conseiller provincial Grégory Piron le 23 septembre 2025, concernant la dotation à 

l’ASBL « Association pour la gestion du Château de Jehay », et réponse du Collège provincial (M. Luc Gillard – 

16 octobre 2025). 
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N°65 | AUTORITÉS PROVINCIALES – QUESTIONS ÉCRITES POSÉES PAR LES MEMBRES DU CONSEIL 

PROVINCIAL ET RÉPONSES DONNÉES PAR LE COLLÈGE PROVINCIAL 

Question posée par M. le Conseiller provincial Marc Magnery le 28 octobre 2025, concernant les œuvres d’art 

achetées par la Province via le budget extraordinaire en 2024 et 2025, et réponse du Collège provincial (M. Luc 

Gillard – 20 novembre 2025). 
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